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§ 3

(1) Jedes Mitglied des Landespersonalausschusses ist be-
rechtigt,

1.   die dem Landespersonalausschuss vorgelegten Akten 
einzusehen,

2.   von der oder dem Vorsitzenden oder der Geschäfts-
stelle Auskünfte zu verlangen, soweit sie für die Mit-
wirkung im Landespersonalausschuss von Bedeutung 
sind oder

3.   bestimmte Verhandlungsgegenstände aus dem Aufga-
benbereich des Landespersonalausschusses auf die 
Tagesordnung einer Sitzung setzen zu lassen.

(2) Auf die Mitglieder des Landespersonalausschusses 
fi ndet §  41 der Zivilprozessordnung sinngemäß Anwen-
dung.

§ 4

(1) Die oder der Vorsitzende bestimmt die Sitzungster-
mine und legt die Tagesordnung fest. 

(2) Die Geschäftsstelle bereitet die Sitzungen vor und 
lädt die Mitglieder des Landespersonalausschusses 
hierzu ein. Der Einladung sind die Tagesordnung und die 
erforderlichen Unterlagen beizufügen, sofern diese nicht 
schon früher übersandt worden sind. Zwischen der Ab-
sendung der Einladungen und dem Sitzungstermin soll 
eine Frist von mindestens zehn Tagen liegen. In dringen-
den Fällen kann auch mit kürzerer Frist auf geeignete 
Weise eingeladen werden.

(3) Sind Mitglieder an der Teilnahme verhindert, so un-
terrichten sie unverzüglich ihre Stellvertretung und die 
Geschäftsstelle und übersenden ihrer Stellvertretung die 
Unterlagen für die Sitzung.

(4) Beabsichtigt der Landespersonalausschuss aufgrund 
des § 97 Absatz 2 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes, der 
Landesregierung Vorschläge zur Änderung beamten-
rechtlicher Vorschriften und ihrer Handhabung zu ma-
chen, so kann die Geschäftsstelle eine Stellungnahme der 
zuständigen obersten Landesbehörde einholen.

(5) Die Geschäftsstelle fordert im Falle des § 5 Absatz 2 
Nummer  1 die beteiligten Verwaltungen auf, einen Be-
auftragten zu entsenden. Sie lädt die Personen, die nach 
§  5 Absatz  2 Nummern 2, 3 und 4 an der Verhandlung 
teilnehmen. Für die Ladungen gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 
entsprechend. 

§ 5

(1) An den Sitzungen (Verhandlung und Beschlussfas-
sung) nehmen außer den Mitgliedern Vertreterinnen oder 
Vertreter der Geschäftsstelle teil.

(2) An der Verhandlung einzelner Tagesordnungspunkte 
nehmen teil:

1.   Beauftragte beteiligter Verwaltungen, wenn sie nach 
§  99 Absatz  2 des Landesbeamtengesetzes zu hören 
sind oder der Landespersonalausschuss ihre Anhö-
rung beschlossen hat,

2.   Sachverständige, deren Zuziehung die oder der Vor-
sitzende angeordnet hat,

3.   andere Bewerberinnen oder Bewerber im Sinne von 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes, de-
ren persönliche Vorstellung vom Landespersonalaus-
schuss beschlossen ist oder

4.   andere Personen, denen der Landespersonalausschuss 
auf Antrag die Anwesenheit gestattet hat.

Der Landespersonalausschuss kann die Teilnahme auf 
Teile einzelner Tageordnungspunkte beschränken.

§ 6

(1) Die oder der Vorsitzende stellt zu Beginn der Ver-
handlung die Beschlussfähigkeit fest und führt die Ent-
scheidung über die Teilnahmeberechtigung gemäß §  99 
Absatz  1 Satz  2 des Landesbeamtengesetzes in Verbin-
dung mit §  5 Absatz  2 herbei. Die Anwesenden werden 
über wichtige Angelegenheiten des Landespersonalaus-
schusses unterrichtet.

I.

20304

Geschäftsordnung
des Landespersonalausschusses

Bekanntmachung der Geschäftsstelle 
des Landespersonalausschusses

Vom 23. August 2018

I.

Auf Grund des §  98 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) gibt sich der 
Landespersonalausschuss folgende Geschäftsordnung:

§ 1

(1) Die laufenden Geschäfte des Landespersonalaus-
schusses im Sinne des § 100 Absatz 2 des Landesbeam-
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. 
Mail 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, führt 
die im Ministerium des Innern eingerichtete Geschäfts-
stelle nach Weisung der oder des Vorsitzenden gemäß 
§  95 Absatz  6 des Landesbeamtengesetzes. Sie hat die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden über wichtige Angele-
genheiten des Landespersonalausschusses zu unterrich-
ten und führt die Bezeichnung:

„Geschäftsstelle
des Landespersonalausschusses

im Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen“.

(2) Die Leitung der Geschäftsstelle ist mit der nach dem 
Geschäftsverteilungsplan des Ministeriums des Innern 
für Grundsatzfragen des Laufbahnrechts zuständigen 
Referatsleitung verbunden.

(3) Der Geschäftsgang richtet sich nach den für das Mi-
nisterium des Innern geltenden Bestimmungen.

§ 2

(1) Für Anträge an den Landespersonalausschuss gilt die 
in der Anlage bekannt gegebene Verfahrensordnung.

(2) Entscheidet der Landespersonalausschuss nach § 97 
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes in der Zusammen-
setzung für Beamtenangelegenheiten, so werden

1.   die Entscheidungen nach §  97 Absatz  1 Nummer  1 
des Landesbeamtengesetzes bei Bewerberinnen und 
Bewerbern für eine Laufbahn der Ämtergruppe des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 durch 
den Unterausschuss 1 und

2.   die Entscheidungen nach §  97 Absatz  1 Nummer  2 
des Landesbeamtengesetzes bei allen übrigen Bewer-
berinnen und Bewerbern durch den Unterausschuss 2 
nach Maßgabe der Verfahrensordnung vorbereitet. 

(3) Die Unterausschüsse bestehen aus jeweils drei Mit-
gliedern. Den Vorsitz der Unterausschüsse führt im Re-
gelfall das jeweils vom für Finanzen zuständigen Minis-
terium bestimmte Mitglied. Die anderen Mitglieder wer-
den vom Landespersonalausschuss für die Dauer der 
Amtszeit der berufenen Mitglieder des Landespersonal-
ausschusses gemäß § 95 Absatz 3 des Landesbeamtenge-
setzes bestimmt. 

(4) Die Mitglieder des Unterausschusses 1 müssen einer 
Laufbahn der Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2, die Mitglieder des Unteraus-
schusses 2 einer beliebigen Laufbahngruppe angehören. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die Mitglieder des Unter-
ausschusses 2 wenigstens der Laufbahngruppe oder Äm-
tergruppe angehören, deren laufbahnrechtliche Zuerken-
nung im Wege des § 97 Absatz 1 Nummer 2 des Landes-
beamtengesetzes angestrebt wird. 

(5) Für die Unterausschüsse gelten §  99 Absatz  1 des 
Landesbeamtengesetzes sowie §§ 4, 5, 6 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz  2, §§  7 und 8 sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle der oder des Vorsitzenden des Landes-
personalausschusses die oder der Vorsitzende des Unter-
ausschusses tritt.
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Düsseldorf, den 23. August 2018

Der Landespersonalausschuss

(2) Der Landespersonalausschuss lässt sich die Sach- 
und Rechtslage in den Fällen des §  2 Absatz  2 Num-
mern 1 und 2 von der oder dem Vorsitzenden des Unter-
ausschusses oder der Vertretung, im Übrigen von Vertre-
terinnen oder Vertretern der Geschäftsstelle vortragen. 

(3) Die oder der Vorsitzende kann durch die Geschäfts-
stelle die Stellungnahme der Mitglieder des Landesper-
sonalausschusses schriftlich oder mündlich einholen, 
wenn die Beratung in einer Sitzung nicht erforderlich 
erscheint oder wegen der Dringlichkeit der Entschei-
dung nicht möglich ist. Widerspricht ein Mitglied dem 
abgekürzten Verfahren, so ist die Sache zu verhandeln.

§ 7

(1) Über die Zulassung beamtenrechtlicher Ausnahmen 
oder die Zuerkennung der Befähigung einer anderen Be-
werberin oder eines anderen Bewerbers für eine Lauf-
bahn beschließt der Landespersonalausschuss unter 
Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalles in 
freier Überzeugung. 

(2) Beschlüsse des Landespersonalausschusses in Ange-
legenheiten nach §  97 Absatz  1 des Landesbeamtenge-
setzes sind sofort nach der Beschlussfassung von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer auszufertigen. 
Sie sind von der Leitung der Geschäftsstelle oder im Ver-
tretungsfall von der Geschäftsführerin oder dem Ge-
schäftsführer zu unterzeichnen.

§ 8

(1) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die von der oder dem Vorsitzenden und der Schriftführe-
rin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Einen 
Abdruck der Niederschrift erhält jedes ordentliche und 
stellvertretende Mitglied.

(2) In die Niederschrift sind aufzunehmen:

1.  die Namen der Sitzungsteilnehmer,

2.   die Namen der Personen, die an der Verhandlung teil-
genommen haben,

3.  Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,

4.   die Beratungsgegenstände und soweit erforderlich 
der Ablauf der Verhandlung und

5.  der Wortlaut der Beschlüsse.

§ 9

(1) Beschlüsse des Landespersonalausschusses werden 
durch die Geschäftsstelle in den Fällen

1.   des § 97 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes der an-
tragstellenden Stelle oder

2.   des §  97 Absatz  2 des Landesbeamtengesetzes der 
Landesregierung mitgeteilt.

(2) Beschlüsse, die nach § 102 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes bekannt zu machen sind, und allgemeine Be-
kanntmachungen der Geschäftsstelle sind im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen zu veröffentli-
chen. Im Einzelfall kann der Landespersonalausschuss 
beschließen, dass zusätzlich auch an anderer Stelle zu 
veröffentlichen ist.

§ 10

Die Geschäftsstelle legt dem Landespersonalausschuss 
jeweils für den in § 95 Absatz 3 Satz 1 des Landesbeam-
tengesetzes genannten Zeitraum einen Tätigkeitsbericht 
als Unterlage für die Unterrichtung der Landesregierung 
nach § 97 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes vor.

§ 11

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Bekannt-
machung in Kraft.

II.

Die Geschäftsordnung des Landespersonalausschusses 
vom 23. November 2011 (MBl. NRW 2012  S.  128) wird 
aufgehoben.
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Anlage 

(Anlage zu § 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung 
des Landespersonalausschusses) 

Verfahrensordnung 

§ 1

Für Entscheidungen nach § 97 Absatz 1 LBG sind der Geschäftsstelle von der obersten
Dienstbehörde aus der Landesverwaltung, sonst vom Dienstherrn vorzulegen

ein Antrag nach dem in der Anlage bekannt gegebenen Muster in 3-facher
Ausfertigung mit eingehender Begründung (Absätze 3 und 4); dieser Antrag ist
von der Behördenleitung oder deren Vertretung zu unterschreiben ,
die vollständigen Personalakten oder die Bewerbungsunterlagen mit Abschrif-
ten von Zeugnissen über Vorbildung, Ausbildung und bisherige Tätigkeit,
andere Unterlagen, die für die beantragte Entscheidung von Bedeutung sein
können.

Die Gemeinden, Gemeindeverbände und die der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts haben den Anträgen eine Stel-
lungnahme der Aufsichtsbehörden beizufügen.

Abweichungen von den Regelvorschriften des Landesbeamtengesetzes über Einstellungen
und Beförderungen müssen nach Sinn und Zweck von Ausnahmebestimmungen auf unge-
wöhnliche Sonderfälle beschränkt bleiben. Ausnahmevorschriften sind eng auszulegen. Des-
halb muss in der Begründung eines Ausnahmeantrages dargelegt werden, welcher besondere
Sachverhalt in diesem Einzelfall ein Abweichen von der Regel rechtfertigen soll. Die gewis-
senhafte Erfüllung der Dienstpflichten und eine ausreichende Bewährung der oder des Be-
diensteten können eine Ausnahme ebenso wenig begründen wie rein finanzielle Erwägungen
(z. B. Einkommensminderung) oder die Tatsache, dass eine Beamtin oder ein Beamter vo-
rübergehend die Aufgaben eines höherwertigen Amtes wahrnimmt. Ob und in welchem Um-
fang andere Tatsachen, wie z. B. ein dringendes dienstliches Bedürfnis des Dienstherrn an der
Gewinnung besonders qualifizierter Bewerberinnen oder Bewerber oder eine unverschuldete
Verzögerung im beruflichen Werdegang, insbesondere in der Berufsausbildung, bei der Ent-
scheidung berücksichtigt werden können, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Für
sich allein kann ein Personalmangel kein Grund sein, auf die Einhaltung von Mindestforde-
rungen des Gesetzes zu verzichten.

Für die Feststellung der Befähigung anderer Bewerberinnen oder anderer Bewerber für
eine Laufbahn ist bei der Begründung des Antrages Folgendes zu beachten:

Die Feststellung der Befähigung durch den Landespersonalausschuss als ande-
re Bewerberinnen oder anderer Bewerber für eine Einstellung in das Beamten-
verhältnis ist nicht zulässig, wenn für die wahrzunehmenden Aufgaben eine
bestimmte Vorbildung und Ausbildung durch Gesetz oder Verordnung vorge-
schrieben oder ihrer Eigenart nach eine besondere laufbahnmäßige Vorbildung
und Fachausbildung zwingend erforderlich ist (§ 3 Absatz 1 Satz 2 letzter
Halbsatz LBG). 
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2. Der Aufstieg von Beamtinnen oder Beamten in die nächsthöhere Laufbahn-
gruppe derselben Fachrichtung oder die berufliche Entwicklung innerhalb ei-
ner Laufbahngruppe ist nur im Wege der im Landesbeamtengesetz oder in den 
Laufbahnverordnungen vorgesehen Regelungen und nicht über eine Befähi-
gungsfeststellung des Landespersonalausschusses möglich.  

3. Nach § 3 Absatz 1 Satz 2 LBG müssen andere Bewerberinnen oder Bewerber 
die Befähigung für die Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, durch 
Lebens- und Berufserfahrung innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Diens-
tes erworben haben. Sie müssen befähigt sein, die Aufgaben, die ihnen über-
tragen werden sollen, wahrzunehmen. Da die Befähigung für eine Laufbahn 
und nicht lediglich für ein bestimmtes Arbeitsgebiet festzustellen ist, reichen 
Kenntnisse auf einem begrenzten Teilgebiet nicht aus.  

4. Darüber, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber in ein Beamtenverhältnis be-
rufen werden soll, muss der Dienstherr hinsichtlich der in Aussicht genomme-
nen Laufbahn wie auch der persönlichen Voraussetzungen in eigener Zustän-
digkeit entscheiden, ehe er einen Antrag stellt. Der Fürsorgepflicht entspre-
chend sollte der Antrag nur dann gestellt werden, wenn sich der Dienstherr da-
von überzeugt hat, dass die Bewerberin oder der Bewerber den gesetzlichen 
Anforderungen genügt. Es muss erwartet werden, dass er die Bewerberin oder 
den Bewerber darüber unterrichtet, welche Kenntnisse bei der persönlichen 
Vorstellung verlangt werden. 

§ 2 

Die Unterausschüsse 1 und 2 ermitteln aufgrund der vorgelegten Unterlagen und einer persön-
lichen Vorstellung der Bewerberin oder des Bewerbers unter Beachtung der Grundsätze des § 
3 Absatz 1 Satz 2 LBG und § 9 BeamtStG sowie der §§ 3 bis 6, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber die Befähigung für die angestrebte Laufbahn besitzt. Sie können einen Sachver-
ständigen der Fachrichtung der Bewerberin oder des Bewerbers zuziehen und weitere Nach-
weise, insbesondere die Anfertigung von Arbeiten, fordern. In Einzelfällen oder in Gruppen 
von Fällen können sie auf die persönliche Vorstellung verzichten, wenn die vorgelegten Un-
terlagen für eine Entscheidung über den Antrag ausreichen. 

§ 3 
Ämtergruppe der zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 

(1) Bewerberinnen oder Bewerber für eine Laufbahn, die durch eine Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung geordnet ist, müssen ihr Fachgebiet beherrschen und Grundkenntnisse in den 
wichtigsten Sachgebieten besitzen, die bei Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerbern 
in der Laufbahnprüfung verlangt werden. 

(2) Bewerberinnen oder Bewerber für eine Laufbahn, die nicht durch eine Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung geordnet ist, müssen ihr Fachgebiet beherrschen. Sie müssen Grundkennt-
nisse im Staats-, Kommunalverfassungs- und allgemeinen Verwaltungsrecht, im Haushalts-
recht, im Recht des öffentlichen Dienstes und im bürgerlichen Recht besitzen und einen 
Überblick haben über Aufbau und Aufgaben der Verwaltung im Bund und im Lande Nord-
rhein-Westfalen einschließlich der Kommunalverwaltung, wenn und soweit dies für die ord-
nungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben ihrer Laufbahn erforderlich ist. 
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§ 4 
Ämtergruppe der ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 

(1) Bewerberinnen oder Bewerber für eine Laufbahn, die durch eine Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung geordnet ist, müssen gründliche Kenntnisse in ihrem Fachgebiet besitzen und 
über Grundkenntnisse in den wichtigsten Sachgebieten verfügen, die bei Laufbahnbewerbe-
rinnen oder Laufbahnbewerbern in der Laufbahnprüfung verlangt werden.  

(2) Bewerberinnen oder Bewerber für eine Laufbahn, die nicht durch eine Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung geordnet ist, müssen gründliche Kenntnisse in ihrem Fachgebiet besitzen. 
Sie müssen über Grundkenntnisse im Staats-, Kommunalverfassungs- und allgemeinen Ver-
waltungsrecht, im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie im Recht des öffentlichen 
Dienstes verfügen und einen Überblick haben über Aufbau und Aufgaben der Verwaltung im 
Bund und im Lande Nordrhein-Westfalen einschließlich der Kommunalverwaltung, wenn und 
soweit dies für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben ihrer Laufbahn erforderlich 
ist. 

§ 5 
Ämtergruppe der zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 

(1) Bewerberinnen oder Bewerber für eine Laufbahn, die durch eine Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung geordnet ist, müssen neben den erforderlichen Fachkenntnissen Grundkenntnis-
se in den wichtigsten Sachgebieten besitzen, die bei Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahn-
bewerbern in der Laufbahnprüfung verlangt werden.  

(2) Bewerberinnen oder Bewerber für eine Laufbahn, die nicht durch eine Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung geordnet ist, müssen neben den erforderlichen Fachkenntnissen Grund-
kenntnisse im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie im Recht des öffentlichen 
Dienstes besitzen und einen Überblick haben über das staatliche und kommunale Verfas-
sungsrecht und über den Aufbau der Verwaltung im Lande Nordrhein-Westfalen, wenn und 
soweit dies für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben ihrer Laufbahn erforderlich 
ist. 

§ 6 
Wiederholung von Anträgen 

Stellt der Landespersonalausschuss fest, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber die Befähi-
gung für die angestrebte Laufbahn nicht besitzt, so kann eine Wiederholung der Befähigungs-
feststellung frühestens nach sechs Monaten erfolgen.  

– MBl. NRW. 2018 S. 480
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rücksichtigungsfähige Person gegebenenfalls auch 
nach anderen Beihilfevorschriften werden kann. 
Nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 der Bundesbeihilfe-
verordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S. 326), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
24.  Juli 2018 (BGBl.  I S.  1232) geändert worden 
ist, ist dies zum Beispiel ausgeschlossen, sodass 
der eigene Beihilfeanspruch nach der Beihilfen-
verordnung NRW bestehen bleibt. Da in vergleich-
baren Fällen Beihilfeberechtigte des Bundes ihren 
Beihilfeanspruch behalten, werden sie nicht be-
rücksichtigungsfähige Person ihrer Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partner mit Anspruch nach der Beihilfenverord-
nung NRW.“

 f)   Die bisherigen Nummern 2.1.1.8 und 2.1.1.9 wer-
den die Nummern 2.1.1.9 und 2.1.1.10.

 g)   In Nummer 2.2.1 wird die Angabe „2.1.1.9“ durch 
die Angabe „2.1.1.10“ ersetzt.

 h)   In Nummer  2.2.4 Satz  3 wird die Angabe „BVO“ 
durch die Wörter „der Beihilfenverordnung NRW“ 
ersetzt.

 i)  Nummer 2.2.5 wird aufgehoben.

3.  Nummer 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 3.1.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „3.1.2.1
   Für die Früherkennung von Krankheiten gelten 

die folgenden Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (www.g-ba.de) in der jeweils aktu-
ellen Fassung:

  a)   Kinder-Richtlinie in der Fassung vom 18. Juni 
2015 (BAnz AT 18.08.2016 B 1).

  b)   Jugendgesundheitsuntersuchungs-Richtlinie in 
der Fassung vom 26. Juni 1998 (BAnz Nr.  159 
vom 27. August 1998).

  c)   Krebsfrüherkennungs-Richtlinie in der Fassung 
vom 18. Juni 2009 (BAnz Nr. 148a).

  d)   Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie in der 
Fassung vom 24. August 1989 (Bundesarbeits-
blatt Nr. 10).“

 b)  Nummer 3.1.3 wird wie folgt gefasst:

  „3.1.3
   Auf Teil B Nummer  5, 6 und 7 der Anlage 7 der 

Beihilfenverordnung NRW wird hingewiesen.“

 c)   In Nummer 3.2.2 Satz 4 wird das Wort „Finanzmi-
nisterium“ durch die Wörter „Ministerium der Fi-
nanzen“ ersetzt.

 d)   In Nummer 3.2.6 Satz 9 wird die Angabe „(Num-
mer  4b.4.13)“ durch die Angabe „(Num-
mer 4b.4.3)“ ersetzt.

 e)   In Nummer  3.2.8 werden die Wörter „meinen 
Runderlass „Beihilferechtliche Hinweise zum 
zahnärztlichen Gebührenrecht“ vom 16. Novem-
ber 2012 (MBl. NRW. S.  699)“ durch die Wörter 
„Anlage 7 der Beihilfenverordnung NRW“ ersetzt.

 f)   Nach Nummer  3.2.9 werden die folgenden Num-
mern 3.2.10 und 3.2.11 eingefügt:

  „3.2.10
   Ist die Beihilfeberechtigte beziehungsweise der 

Beihilfeberechtigte oder eine berücksichtigungsfä-
hige Person zivilgerichtlich rechtskräftig zur Be-
gleichung der Honorarforderung einer Behand-
lerin oder eines Behandlers verurteilt, ist die Ver-
gütung regelmäßig als angemessen im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 der Beihilfenverordnung NRW 
anzuerkennen (BVerwG, Urteil vom 25. November 
2004 – 2 C 30.03).

  3.2.11
   Rechnungen, die auf Grund von Vereinbarungen, 

Verträgen zwischen Leistungserbringern und 
Krankenhäusern nach dem Fünften Buch Sozial-
gesetzbuch oder Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherungen erstellt worden sind, bedürfen 
– soweit die Leistung dem Grundsatz nach beihil-
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Änderung des Runderlasses 
„Verwaltungsvorschriften zur Ausführung 

der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen 
in Geburts-, Krankheits-, Pfl ege- und Todesfällen“

Runderlass des Ministeriums der Finanzen

Vom 29. August 2018

I.

Der Runderlass des Finanzministeriums „Verwaltungs-
vorschriften zur Ausführung der Verordnung über die 
Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, 
Pfl ege- und Todesfällen“ vom 15. September 2016 (MBl. 
NRW. S. 524) wird wie folgt geändert:

1.  Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  1.1.1 werden nach den Wörtern „(GV. 
NRW. S.  310, ber. S.  642)“ die Wörter „in der je-
weils geltenden Fassung“ eingefügt.

 b)  Nummer 1.1.3 erhält folgende Fassung:

   „Während der Elternzeit besteht gegebenenfalls 
ein Anspruch auf eine besoldungsabhängige Er-
stattung von Beiträgen zur Kranken- und Pfl ege-
versicherung nach der Freistellungs- und Urlaubs-
verordnung NRW vom 19. Januar 2012 (GV. NRW. 
S. 2, ber. S. 92), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 19. Dezember 2017 (GV. NRW. 
S. 1004) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung.“

 c)   Der Nummer  1.3.1 wird folgende Nummer  1.3.1.5 
angefügt:

  „1.3.1.5
   Während einer Teilzeitbeschäftigung im Blockmo-

dell nach § 65 des Landesbeamtengesetzes besteht 
ein Beihilfeanspruch. Während einer unterhälfti-
gen Altersteilzeit besteht Anspruch auf Leistun-
gen der Krankenfürsorge in entsprechender An-
wendung der Beihilferegelungen für Beamtinnen 
und Beamte (§ 66 Absatz 4 des Landesbeamtenge-
setzes).“

2.  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2.1.1.2 wird wie folgt gefasst:

  „2.1.1.2 (bleibt frei)“.

 b)   In Nummer  2.1.1.3 Satz  5 wird das Wort „nach-
weißt“ durch das Wort „nachweist“ ersetzt.

 c)   Der Nummer  2.1.1.3 wird folgende Nummer 
2.1.1.3.1 angefügt:

  „2.1.1.3.1
   Die für die beihilferechtliche Prüfung nicht benö-

tigten Angaben auf dem Steuerbescheid können 
von den Beihilfeberechtigten unkenntlich gemacht 
werden.“

 d)   In Nummer 2.1.1.7 Satz 2 wird das Wort „Festset-
zungsstelle“ durch das Wort „Beihilfestelle“ er-
setzt.

 e)   Nach Nummer  2.1.1.7 wird folgende Nummer 
2.1.1.8 eingefügt:

  „2.1.1.8
   Nach §  64 Absatz  5 in Verbindung mit §  74 Ab-

satz  2 des Landesbeamtengesetzes besteht wäh-
rend der Zeit einer familienpolitischen Beurlau-
bung oder bei Elternzeit ein Anspruch auf Leis-
tungen der Krankenfürsorge in entsprechender 
Anwendung der Beihilferegelungen für Beamtin-
nen und Beamte mit Besoldung. Dies gilt nicht, 
wenn die Beamtin oder der Beamte berücksichti-
gungsfähige Person einer oder eines Beihilfebe-
rechtigten wird oder Anspruch auf Familienver-
sicherung nach §  10 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) 
geändert worden ist, besteht. Die Beihilfestelle hat 
daher abzuklären, ob die oder der Beurlaubte be-
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   „Gesondert berechnete und gegebenenfalls mit der 
Privaten Krankenversicherung vereinbarte Kom-
fortzuschläge sind nicht beihilfefähig.“

 d)  Nummer 4.1.2.9 wird wie folgt gefasst:

  „4.1.2.9
   Zusätzlich zur Fallpauschale (DRG) berechnete 

sonstige Entgelte nach §  6 in Verbindung mit §  9 
des Krankenhausentgeltgesetzes vom 23. April 
2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt durch Ar-
tikel 8c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S.  2615) geändert worden ist, sind beihilfefähig. 
Dies gilt nach dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss unter anderem für den Systemzuschlag 
nach § 91 Absatz 2 in Verbindung mit § 139c des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch, den DRG-Sys-
temzuschlag nach §  17b Absatz  5 des Kranken-
hausfi nanzierungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl.  I 
S.  886), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert wor-
den ist, den Ausbildungszuschlag nach § 17a Ab-
satz 1 des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes, den 
Qualitätssicherungszuschlag nach §  17b Absatz  1 
des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes in Verbin-
dung mit § 137 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch, den Hygienezuschlag nach § 4 Absatz 11 des 
Krankenhausentgeltgesetzes, den Pfl egezuschlag 
nach § 8 Absatz 10 des Krankenhausentgeltgeset-
zes. Die für einen Verlegungstag gegebenenfalls 
berechnete Wahlleistung „gesondert berechnete 
Unterkunft oder Unterbringung in einem Ein- 
oder Zweibettzimmer“ für den Verlegungstag ist 
nicht beihilfefähig.“

 e)   Der Nummer 4.1.2 wird folgende Nummer 4.1.2.10 
angefügt:

  „4.1.2.10
   Bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Be-

handlung handelt es sich um eine stationäre Kran-
kenhausleistung (Abrechnung über PEPP-Ent-
gelte), die aber im häuslichen Umfeld der erkrank-
ten Person erbracht wird.“

 f)   In Nummer 4.1.4.1 wird das Wort „Medikamente“ 
durch das Wort „Arzneimittel“ ersetzt.

 g)   In Nummer 4.1.5.1 werden die Wörter „§ 5 Absätze 
1 bis 3“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 1“ und die 
Angabe „§ 5c“ durch die Angabe „§ 5b Absatz 3“ 
ersetzt.

 h)   Der Nummer 4.1.5 wird folgende Nummer 4.1.5.4 
angefügt:

  „4.1.5.4
   Maßnahmen der ambulanten psychiatrischen 

Krankenpfl ege sind:

  1.   Erarbeiten der Pfl egeakzeptanz (Beziehungs-
aufbau),

  2.   Durchführen von Maßnahmen zur Bewältigung 
von Krisensituationen und

  3.   Entwickeln kompensatorischer Hilfen bei 
krankheitsbedingten Fähigkeitsstörungen.

   Aufwendungen für Maßnahmen der psychiatri-
schen Krankenpfl ege sind neben Aufwendungen 
inhaltlich gleicher Leistungen der Soziotherapie 
für denselben Zeitraum nicht beihilfefähig. Dies 
gilt nicht, wenn die Maßnahmen ihre jeweils spe-
zifi sche Zielsetzung ergänzen.“

 i)   In Nummer 4.1.7.5 Buchstabe q werden die Wörter 
„Gesetz vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 569)“ durch 
die Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2757)“ ersetzt.

 j)  Nummer 4.1.7.9 wird wie folgt gefasst:

  „4.1.7.9
   Verschreibungspfl ichtige Arzneimittel, die auch 

zur Behandlung des benignen Prostatasyndroms 
(gutartiger nicht kanzeröser Tumor), wie zum Bei-
spiel Cialis 5 mg oder TadaHexal 5 mg, zugelassen 
sind, sind in der Dosierung 1 x täglich 5 mg beihil-
fefähig.“

fefähig ist – grundsätzlich keiner weiteren Prü-
fung der Angemessenheit der Aufwendungen 
durch die Beihilfestelle. Dies gilt auch für Pau-
schalrechnungen. Sofern die Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung unterschiedliche 
Tarifvereinbarungen mit Krankenhäusern abge-
schlossen haben, gilt Satz  1 nur für den Bereich 
des Grundtarifs, der im Regelfall bereits die Un-
terbringung im Zweibettzimmer umfasst. Ausge-
wiesene Komforttarife, die ein besonderes Wahl-
leistungsangebot umfassen, beinhalten insoweit 
Leistungen, die nicht notwendig sind. Sie sind da-
her nur in Höhe der Grundtarife beihilfefähig.“

 g)   Die bisherige Nummer 3.2.10 wird Nummer 3.2.12 
und in Satz 6 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium der Finanzen“ er-
setzt.

 h)  Die bisherige Nummer 3.2.11 wird Nummer 3.2.13.

 i)   Die bisherige Nummer 3.2.12 wird Nummer 3.2.14 
und die Wörter „ohne Eigenanteil“ werden gestri-
chen.

 j)   Die bisherige Nummer 3.2.13 wird Nummer 3.2.15 
und folgender Satz wird angefügt:

   „Aufwendungen für von Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktikern ausgestellte Dienstunfähigkeitsbe-
scheinigungen sind nicht beihilfefähig.“

 k)  Nummer 3.3 wird wie folgt gefasst:

  „3.3
  Absatz 3

  3.3.1
   § 3 Absatz 3 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW 

gilt nicht für von § 28 Absatz 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch – Soziale Pfl egeversicherung – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I 
S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl.  I. S.  2757) geän-
dert worden ist, erfasste Personen, die die Leis-
tung der Pfl egeversicherung nur zur Hälfte erhal-
ten (§  3 Absatz  4 Satz  2 Nummer  4 der 
Beihilfenverordnung NRW); die Aufwendungen 
für ein Hilfsmittel sind unter den allgemeinen Vor-
aussetzungen beihilfefähig.“

 l)   In Nummer  3.4.0.1 wird die Angabe „SGB XII“ 
durch die Wörter „des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 
2018 (BGBl.  I S.  1117) geändert worden ist,“ er-
setzt.

 m)  In Nummer  3.4.0.2 wird das Wort „Festsetzungs-
stelle“ durch das Wort „Beihilfestelle“ und die An-
gabe „SGB XII“ durch die Wörter „des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

 n)  Nummer 3.4.6 wird wie folgt gefasst:

  „3.4.6
  Nummer 6

  3.4.6.1
   Beihilferechtlich unschädlich ist der ausschließli-

che Bezug einer sogenannten Mütterrente nach 
§ 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Rentenversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl.  I 
S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2575) geän-
dert worden ist. § 3 Absatz 4 Satz 1 der Beihilfen-
verordnung NRW gilt insoweit nicht. § 3 Absatz 4 
Satz  2 Nummer  6 der Beihilfenverordnung NRW 
gilt sinngemäß.“

4.  Nummer 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 4.1.1 werden nach der Angabe „1“ die 
Wörter „(bleibt frei)“ angefügt.

 b)  Nummer 4.1.1.1 wird aufgehoben.

 c)   In Nummer  4.1.2.3 wird nach Satz  1 folgender 
Satz eingefügt:
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 k)   Der Nummer  4.1.7.9 wird folgende Nummer 
4.1.7.9.1 angefügt:

  „4.1.7.9.1
   Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimit-

tel mit den Wirkstoffen Dronabinol, Nabilon oder 
getrockneten Cannabisblüten und Cannabisex-
trakten sind ab dem 5. August 2017 beihilfefähig, 
wenn

  1.   eine allgemein anerkannte, dem medizinischen 
Standard entsprechende Leistung

   a) nicht zur Verfügung steht oder

   b)  im Einzelfall nach der begründeten Ein-
schätzung der zuständigen Amtsärztin oder 
des Amtsarztes unter Abwägung der zu er-
wartenden Nebenwirkungen und unter Be-
rücksichtigung des Krankheitszustandes der 
oder des Erkrankten nicht zur Anwendung 
kommen kann und

  2.   eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf 
eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende 
Symptome besteht.

   Die Beihilfestelle hat über den Erstantrag der 
oder des Beihilfeberechtigten (erste Verordnung) 
innerhalb eines Monats nach Antragseingang un-
ter Beteiligung der zuständigen Amtsärztin oder 
des zuständigen Amtsarztes zu entscheiden (eine 
Beteiligung des Ministeriums der Finanzen ist 
grundsätzlich nicht erforderlich). Sofern innerhalb 
dieser Frist keine Stellungnahme des amtsärztli-
chen Dienstes erfolgt, entscheidet die Beihilfe-
stelle zunächst für einen Behandlungszeitraum 
von drei Monaten unter Beachtung der oben ge-
nannten Kriterien nach Aktenlage. Die oder der 
Beihilfeberechtigte ist über die zeitlich befristete 
Entscheidung zu unterrichten. Folgeverordnungen 
bedürfen keines weiteren Voranerkennungsverfah-
rens, soweit die Zustimmung des amtsärztlichen 
Dienstes vorliegt.“

 l)   In Nummer  4.1.9.4 Satz  3 wird die Angabe „bis 
5e“ durch die Angabe „, 5a, 5b und 5d“ ersetzt.

 m)  Die Nummern 4.1.10.5 bis 4.1.10.10 werden wie 
folgt gefasst:

  „4.1.10.5
   Aufwendungen zur kontinuierlichen interstitiellen 

Gewebezuckermessung mit Real-Time Messgerä-
ten (zum Beispiel FreeStyle Libre) einschließlich 
der erforderlichen Sensoren sind bei insulinpfl ich-
tiger Diabetes mellitus, die einer intensivierten In-
sulinbehandlung bedarf, beihilfefähig, wenn das 
Gerät von einer Fachärztin oder einem Facharzt 
für Innere Medizin, Endokrinologie oder Diabeto-
logie, von einer Fachärztin oder einem Facharzt 
für Innere Medizin, für Allgemeinmedizin oder für 
Kinder- und Jugendmedizin jeweils mit der Aner-
kennung „Diabetologie“ oder „Diabetologin oder 
Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG)“ oder mit vergleichbarer Qualifi kation 
oder einer Fachärztin oder einem Facharzt „Kin-
der- und Jugendmedizin mit entsprechender Zu-
satzqualifi kation“ verordnet wird. Beihilfefähig 
sind auch die Aufwendungen für die notwendige 
Schulung in der sicheren Handhabung des Gerä-
tes. Die Versorgung mit einem Gerät zur kontinu-
ierlichen Gewebezuckermessung schließt die Bei-
hilfefähigkeit der Aufwendungen für ein übliches 
Blutzuckermessgerät einschließlich der erforderli-
chen Blutteststreifen nicht aus.

  4.1.10.6
  Nummer 6 (bleibt frei)

  4.1.10.7 
  Nummer 7 (bleibt frei)

  4.1.10.8
  Nummer 8 (bleibt frei)

  4.1.10.9
  Nummer 9 (bleibt frei)

  4.1.10.10
  Nummer 10 (bleibt frei)“.

 n)   In Nummer  4.1.10.13 Satz  2 werden die Wörter 
„§  5 Absatz  4 Satz  3“ durch die Wörter „§  5e 
Satz 1 der“ ersetzt.

 o)   Nummer 4.1.10.15 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Knochenleitungsgeräte mit teilimplantierten 
Schallaufnehmern (zum Beispiel Cochlea-Implan-
tate) sind keine Hilfsmittel, sondern Körperersatz-
stücke.“

 p)   Nach Nummer  4.1.10.16.3 werden die folgenden 
Nummern 4.1.10a bis 4.1.10c.1 eingefügt:

  „4.1.10a 
  Nummer 10a

  4.1.10a.1
   Beihilfefähig sind die Aufwendungen für eine 

Brille oder für Kontaktlinsen. Maßgebend ist bei 
der Erstbeschaffung die ärztliche Verordnung. Bei 
einer Ersatzbeschaffung besteht ein Wahlrecht für 
die Verwendung einer Brille oder von Kontaktlin-
sen.

  4.1.10a.2
   Aufwendungen für Entspiegelung und Härtung 

sind in angemessenem Umfang beihilfefähig. Auf-
wendungen für eine Superentspiegelung sind nur 
bei höherbrechenden Gläsern ab 6 Dioptrien bei-
hilfefähig. Für Kunststoffgläser bestehen grund-
sätzlich keine weiteren beihilferechtlichen Ein-
schränkungen; die Angemessenheit der Aufwen-
dungen ist zu prüfen.

  4.1.10a.3
   Sind Kontaktlinsen verordnet oder gewählt wor-

den, sind daneben die Aufwendungen für eine 
Brille grundsätzlich nicht beihilfefähig; dies gilt 
nicht, wenn nach einer ärztlichen Verordnung aus 
schwerwiegenden medizinischen Gründen (zum 
Beispiel ab 8 Dioptrien, irregulärem Astigmatis-
mus, Anisometropie ab 2 Dioptrien) das Tragen 
von Kontaktlinsen gelegentlich unterbrochen wer-
den muss. Der Wechsel von einer Brille zu Kon-
taktlinsen oder von Kontaktlinsen zu einer Brille 
ist aus schwerwiegenden medizinischen Gründen 
(ärztliche Begründung erforderlich) beihilferecht-
lich jederzeit zulässig.

  4.1.10a.4
   Als angemessene Kosten einer Erst- oder Ersatz-

beschaffung von Kontaktlinsen (Jahres-, Monats-, 
Tages- oder Einmallinsen) gelten die Aufwendun-
gen für Dauerlinsen in einem Zeitraum von 24 
Monaten (170 Euro je Auge). Dies gilt nicht, wenn 
Wegwerf- oder Einmallinsen nach ausführlicher 
ärztlicher Begründung als Verbandlinse oder Me-
dikamententräger benötigt werden, auf Grund von 
Brechungsfehlern, die progressiv verlaufen, die 
Linsen mehrfach im Jahr durch stärkere Linsen 
ersetzt werden müssen oder aus sonstigen medizi-
nischen Gründen zwingend indiziert sind.

  4.1.10a.5
   Eine Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 

0,5 Dioptrien liegt auch vor, wenn zum Beispiel 
die Werte für ein Auge um 0,25 Dioptrien zuge-
nommen und für das andere Auge um 0,25 Diopt-
rien abgenommen haben, nicht jedoch, wenn so-
wohl die Werte für das linke Auge als auch das 
rechte Auge um jeweils 0,25 Dioptrien zu oder ab-
genommen haben. Bei Kurzsichtigkeit oder Ach-
senverschiebung sind die Aufwendungen für eine 
Ersatzbeschaffung auch dann beihilfefähig, wenn 
sich mit der neuen Sehhilfe die Sehschärfe (Visus) 
um mindestens 20 Prozentpunkte verbessert.

  4.1.10a.6
   Aufwendungen für Sonnenbrillen sind nur bei 

zwingender medizinischer Indikation beihilfefä-
hig. Mehraufwendungen für phototrope Gläser 
(zum Beispiel Colormaticgläser, Umbramaticglä-
ser) sind nur bei Albinismus, Pupillotonie und to-
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taler Aniridie (Fehlen der Regenbogenhaut) beihil-
fefähig.

  4.1.10a.7
   Aufwendungen für Brillenversicherungen sind 

nicht beihilfefähig. Kommt es zu einem Versiche-
rungsfall, sind die Versicherungsleistungen nicht 
auf die beihilfefähigen Leistungen anzurechnen. 
§  12 Absatz  6 der Beihilfenverordnung NRW 
bleibt unberührt. Aufwendungen für Brillenetuis 
sind nicht beihilfefähig.

  4.1.10a.8
   Aufwendungen für Sportbrillen sind nur beihilfe-

fähig, wenn sie von Schülern (bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres) während des Schulsports ge-
tragen werden müssen. Aufwendungen für Bild-
schirmbrillen sind nicht beihilfefähig.

  4.1.10b 
  Nummer 10b

  4.1.10b.1
   Reparaturen eines Brillengestells sind bis zu 70 

Euro beihilfefähig. Dies gilt entsprechend bei ei-
nem Totalverlust der Brille.

  4.1.10b.2
   Die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 10b Satz 1 

der Beihilfenverordnung NRW sind kumulativ zu 
berücksichtigen.

  4.1.10c 
  Nummer 10c

  4.1.10c.1
   Zur Abgrenzung zwischen Reparaturkosten und 

Ersatzbeschaffungskosten wird auf die Grund-
sätze des Urteils des Oberverwaltungsgerichts für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. September 
1981 – 12 (6) A 387/81 hingewiesen.“

 q)  Nummer 4.1.11.1 wird wie folgt gefasst:

  „4.1.11.1
   Die Beförderungsaufwendungen sind grundsätz-

lich für die Hin- und Rückfahrt unter Berücksich-
tigung des aktuellen Gesundheitszustandes und 
der Gehfähigkeit der erkrankten Person getrennt 
zu prüfen. Bei Fahrten zu einer ambulanten Ope-
ration, ambulanten onkologischen Chemo- oder 
Strahlentherapie, ambulanten Dialyse und bei 
Fahrten von Personen, die einen Schwerbehinder-
tenausweis mit den Merkzeichen “aG“, “Bl“oder 
“H“ oder einen Einstufungsbescheid in den Pfl e-
gegrad 3, 4 oder 5 der Pfl egeversicherung vorlegen 
können (bei der Einstufung in den Pfl egegrad 3 
bedarf es zusätzlich einer ärztlichen Verordnung 
wegen dauerhafter Beeinträchtigung der Mobili-
tät), ist die Notwendigkeit für Hin- und Rückfahrt 
gegeben. Aufwendungen für Fahrten, für die ein 
zwingender medizinischer Grund nicht vorliegt, 
zum Beispiel Fahrten zum Abstimmen von Termi-
nen, Erfragen von Befunden, Abholen von Verord-
nungen, sind nicht beihilfefähig. §  4 Absatz  1 
Nummer 11 Buchstabe c der Beihilfenverordnung 
NRW ist zu beachten.“

 r)  Nummer 4.1.13 wird wie folgt gefasst:

  „4.1.13
  Nummer 13

  4.1.13.1
   Neben den Aufwendungen der Registrierung sind 

auch die Aufwendungen für die Suche nach einem 
geeigneten Spender im Zentralen Knochenmark-
spender-Register beihilfefähig.“

 s)   Der Nummer 4.1 werden die folgenden Nummern 
4.1.14, 4.1.14.1 und 4.1.14.2 angefügt:

  „4.1.14
  Nummer 14

  4.1.14.1
   Die Aufwendungen für die Hinzuziehung eines 

Gebärdendolmetschers sind bis zu 75 Euro je 
Stunde Einsatzzeit zuzüglich der erforderlichen 
Reisezeit sowie der Fahrkosten in Höhe von 0,30 
Euro je Kilometer bei Benutzung eines Kraftfahr-

zeuges oder in Höhe der niedrigsten Kosten des 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels bei-
hilfefähig.

  4.1.14.2
   Zum Nachweis der Notwendigkeit einer Kommu-

nikationshilfe reicht die Bescheinigung des behan-
delnden Arztes grundsätzlich aus.“

 t)   In Nummer 4.2.a wird nach den Wörtern „vorhan-
den ist“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt 
und die Wörter „und eine sekundäre Anomalie 
vorliegt, die erst im Erwachsenenalter erworben 
wurde“ gestrichen.

 u)   Der Nummer 4.2 wird folgende Nummer 4.2.d an-
gefügt:

  „4.2.d (bleibt frei)“.

5.  Nummer 4b.5 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach der Angabe „Absatz  5“ werden die Wörter 
„(bleibt frei)“ eingefügt.

 b)  Nummer 4b.5.1 wird aufgehoben.

6.   Der Nummer 4d werden die folgenden Nummern 4d.3 
und 4d.4 angefügt:

 „4d.3
 Absatz 3 (bleibt frei)

 4d.4
 Absatz 4 (bleibt frei)“.

7.  Nummer 4g wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 4g.1.1 wird wie folgt gefasst:

  „4g.1.1
   Komplextherapien sind fachgebietsübergreifende 

Behandlungen eines einheitlichen Krankheitsbil-
des, die gemeinsam durch ärztliches und gegebe-
nenfalls nichtärztliches Personal durchgeführt 
werden. Die Beteiligung einer Ärztin oder eines 
Arztes muss dabei sichergestellt sein. Zu den 
Komplextherapien gehören insbesondere Asthma-
schulungen, COPD-Schulungen, ambulante Ent-
wöhnungstherapien, ambulante Tinnitustherapien, 
ambulante kardiologische Therapien, Behandlung 
chronischer Wunden in Wundzentren, Diabetiker-
schulungen, Adipositasschulungen, Neurodermi-
tisschulungen, sozialmedizinische Nachsorgeleis-
tungen sowie medizinische Leistungen zur Früher-
kennung und Frühförderung behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder durch interdiszi-
plinäre Frühförderstellen nach §  30 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – vom 
23. Dezember 2016 (BGBl.  I S.  3234), das zuletzt 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2541) geändert worden ist. Keine Kom-
plextherapien sind psychiatrische Krankenpfl ege 
(§ 4 Absatz 1 Nummer 5 der Beihilfenverordnung 
NRW) und Soziotherapien (§ 4h der Beihilfenver-
ordnung NRW).“

 b)   Der Nummer  4g.1 wird folgende Nummer  4g.1.3 
angefügt:

  „4g.1.3
   Sofern Komplextherapien im Rahmen von Reha-

bilitationsverfahren (zum Beispiel Anschlussheil-
behandlungen, Entwöhnungstherapien) durchge-
führt werden, richtet sich die Beihilfefähigkeit der 
Aufwendungen nach den §§ 6 bis 7 der Beihilfen-
verordnung NRW.“

 c)   Der Nummer  4g.3 wird folgende Nummer  4g.3.2 
angefügt:

  „4g.3.2
   Beihilfefähig sind Aufwendungen, die auf Grund 

der Vereinbarung zwischen der TAG TeleArzt 
GmbH sowie den dieser Vereinbarung beigetrete-
nen Hausärztinnen und Hausärzte sowie dem Ver-
band der Privaten Krankenversicherung e.V. gel-
tend gemacht werden. Die Abrechnung der priva-
ten Krankenversicherung ist von den 
Beihilfeberechtigten mit dem Beihilfeantrag vor-
zulegen.“
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8.  Nummer 4i wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  4i.4.1 Satz  2 wird das Wort „Finanz-
ministeriums“ durch die Wörter „Ministeriums der 
Finanzen“ ersetzt. 

 b)   Der Nummer  4i.4 wird folgende Nummer  4i.4.6 
angefügt:

  „4i.4.6
   Aufwendungen für eine chirurgische Hornhaut-

korrektur durch Laserbehandlung sind nur beihil-
fefähig, wenn vor der Behandlung die Zustim-
mung der Beihilfestelle, bei Landesbediensteten 
zusätzlich des Ministeriums der Finanzen, einge-
holt wurde (Anlage 6, Abschnitt II Nummer 3 der 
Beihilfenverordnung NRW). Für die Prüfung der 
Notwendigkeit der Maßnahme reicht neben einem 
amtsärztlichen Gutachten auch die Stellung-
nahme einer Klinik, die die Behandlung nicht 
durchführt, grundsätzlich aus. Dabei sollten die 
Gutachterkosten den Betrag von 500 Euro nicht 
übersteigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass Sehfehler durch Brillen oder Kontaktlinsen 
ausgeglichen werden können.“

9.   Die Nummern 5 bis 5e werden durch die folgenden 
Nummern 5 bis 5g ersetzt:

 „5
  Zu §  5 Beihilfefähige Aufwendungen bei dauernder 

Pfl egebedürftigkeit

 5.1
 Absatz 1 

 5.1.1.
  Der beihilferechtliche Begriff der Pfl egebedürftigkeit 

richtet sich ab 1. Januar 2017 nach § 14 in Verbindung 
mit § 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Mit dem 
neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff ist auch die Einfüh-
rung eines neuen Begutachtungsinstruments verbun-
den. Zentraler Maßstab ist nunmehr der Grad der 
Selbständigkeit und das Angewiesensein auf perso-
nelle Unterstützung durch andere.

 5.2
 Absatz 2

 5.2.1
  Unter Berücksichtigung des neuen Pfl egebedürftig-

keitsbegriffs umfasst Pfl ege alle pfl egerischen Maß-
nahmen in den in § 14 Absatz 2 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch genannten sechs Bereichen (Mobilität, 
kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhal-
tensweisen und psychische Problemlagen, Selbstver-
sorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang 
mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderun-
gen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens 
und sozialer Kontakte) sowie Hilfen bei der Haus-
haltsführung. Pfl ege umfasst zukünftig somit auch re-
gelmäßig (pfl egerische) Betreuungsmaßnahmen.

 5.2.2
  Das Ergebnis der Beurteilung der einzelnen Kriterien 

ist der Grad der Beeinträchtigung in dem jeweiligen 
Lebensbereich. Aus der Zusammenführung aller Teil-
ergebnisse der sechs Module ergibt sich dann der 
Pfl egegrad der pfl egebedürftigen Personen. Zu be-
rücksichtigen ist zudem, dass die Ergebnisse der ein-
zelnen Module unterschiedlich gewichtet sind. So fl ie-
ßen zum Beispiel die Ergebnisse aus dem Modul 
Selbstversorgung mit 40 Prozent und aus dem Modul 
Mobilität mit 10 Prozent in die Gesamtbewertung ein.

 5.2.3
  Wer bereits Leistungen der Pfl egeversicherung bezo-

gen hat, wird nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 
automatisch in das neue System der Pfl egegrade 
übergeleitet. Die Überleitung verfolgt dabei zwei we-
sentliche Ziele: Zum einen sollen bisherige Leistungs-
bezieher durch die Einführung des neuen Pfl egbe-
dürftigkeitsbegriffs nicht schlechter gestellt werden 
als bisher. Daher erfolgt die Überleitung grundsätz-
lich in einen Pfl egegrad, mit dem entweder gleich 
hohe oder höhere Leistungen als bisher verbunden 
sind. Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, besteht 
Besitzstandschutz. Zum anderen sollen umfangreiche 
Begutachtungen vermieden werden. Der Pfl egegrad 

wird von der Pfl egeversicherung der Pfl egebedürfti-
gen mitgeteilt und ist von der Beihilfestelle zu über-
nehmen.

 5.2.4
  Für Personen, die keine Überleitung nachweisen kön-

nen, ist von der zuständigen Beihilfestelle die Über-
leitung entsprechend § 140 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch vorzunehmen.

(von) Pfl egestufe (nach) Pfl egegrad
ohne Pfl egestufe, aber erheblich 
eingeschränkte Alltagskompe-
tenz

2

I 2
I und erheblich eingeschränkte 
Alltagskompetenz

3

II 3
II und erheblich eingeschränkte 
Alltagskompetenz

4

III 4
III und erheblich eingeschränkte 
Alltagskompetenz

5

III Härtefall 5
III Härtefall und erheblich ein-
geschränkte Alltagskompetenz

5

 5.2.5
  In Neufällen ist der von der jeweils zuständigen Pfl e-

geversicherung festgestellte Pfl egegrad durch geeig-
nete Unterlagen (zum Beispiel Leistungsmitteilung, 
Mitteilung nach § 44 Absatz 4 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch bei Zahlung von Rentenversicherungs-
beiträgen für Pfl egepersonen) nachzuweisen. Bei 
nicht gegen das Risiko der Pfl egebedürftigkeit Versi-
cherten bedarf es eines amts- oder vertrauensärztli-
chen Gutachtens.

 5.2.6
  Wird ein Antrag auf Feststellung der Pfl egebedürftig-

keit oder eines höheren Pfl egegrades zunächst bei ei-
ner Pfl egekasse oder einer privaten Pfl egeversiche-
rung gestellt, ist für den Beginn der Beihilfegewäh-
rung dieser Antrag maßgebend.

 5.2.6.1
  Die Zuordnung zu einem Pfl egegrad sowie die Bewil-

ligung von Leistungen können durch die zuständige 
Pfl egeversicherung befristet werden. Die Befristung 
erfolgt, wenn eine Verringerung des Hilfebedarfs zu 
erwarten ist. Die Befristung kann wiederholt werden 
und darf insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht 
überschreiten. Die Entscheidung der Pfl egeversiche-
rung ist für die Beihilfestelle bindend. Die entspre-
chenden Bescheinigungen sind durch die Beihilfebe-
rechtigten beizubringen.

 5.2.6.2
  Um eine nahtlose Beihilfegewährung sicherzustellen, 

soll die Beihilfestelle die Beihilfeberechtigten darauf 
hinweisen, dass er rechtzeitig vor Ablauf der Befris-
tung die Beihilfestelle über die weitere Entscheidung 
der Pfl egeversicherung hinsichtlich einer Befristungs-
verlängerung (gegebenenfalls mit geändertem Pfl ege-
grad) unterrichtet.

 5.2.7
  Erheben Beihilfeberechtigte gegen einen Beihilfebe-

scheid Widerspruch mit der Begründung, der von der 
Pfl egeversicherung anerkannte Pfl egegrad sei zu 
niedrig, ist der Widerspruch zwar zulässig, jedoch ist 
die Entscheidung bis zur rechtskräftigen Feststellung 
des Pfl egegrades durch die Pfl egeversicherung auszu-
setzen; sodann ist über den Widerspruch zu entschei-
den und dieser ist gegebenenfalls als unbegründet zu-
rückzuweisen.

 5.2.8
  Besteht keine Pfl egeversicherung, hat die Beihilfe-

stelle ein Gutachten einzuholen, aus dem die Pfl ege-
bedürftigkeit nach § 15 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
Satz  4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch hervor-
geht.
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 5.3
 Absatz 3

 5.3.1
  Aufwendungen für eine berufl iche oder soziale Ein-

gliederung oder zur Förderung der Kommunikation 
sind nicht beihilfefähig.

 5.3.2
  Aufwendungen für medizinische Behandlungen sind 

nach § 4 der Beihilfenverordnung NRW beihilfefähig.

 5.3.3
  Bei einem pfl egebedürftigen Kind ist der zusätzliche 

Hilfebedarf gegenüber einem gesunden Kind gleichen 
Alters maßgebend.

 5.4
 Absatz 4

 5.4.1
  Wird durch eine Gutachterin oder einen Gutachter 

der Pfl egekasse den Pfl egebedürftigen eine Rehabili-
tationsmaßnahme verordnet, bedarf es keines weite-
ren Gutachterverfahrens.

 5.5
 Absatz 5

 5.5.1
  Derzeit besteht zwischen dem Land Nordrhein-West-

falen und der COMPASS Private Pfl egeberatung keine 
Vereinbarung, die COMPASS berechtigen würde, die 
von ihr erbrachte Pfl egeberatung in Rechnung zu stel-
len. Entsprechende Anträge auf Kostenübernahme 
bzw. Kostenbeteiligung sind daher seitens der Beihil-
festelle abzulehnen. Dies gilt nicht für Beratungsbesu-
che nach §  37 Absatz  3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch; hier ist Nummer 5a.5.1 zu beachten.

 5a
 Zu § 5a Häusliche Pfl ege

 5a.1
 Absatz 1

 5a.1.1
  Beihilfefähig sind bei Pfl egebedürftigen der Pfl ege-

grade 2 bis 5 Aufwendungen für körperbezogene Pfl e-
gemaßnahmen und pfl egerische Betreuungsmaßnah-
men sowie für Hilfe bei der Haushaltsführung (häus-
liche Pfl egehilfe). Hierzu gehören pfl egerische 
Maßnahmen in den in § 14 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch genannten Bereichen Mobilität, kognitive 
und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen 
und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Be-
wältigung von und selbständiger Umgang mit krank-
heits- oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozia-
ler Kontakte sowie die pfl egerische Anleitung von 
Pfl egebedürftigen und Pfl egepersonen.

 5a.1.2
  Geeignete Pfl egekräfte sind Personen, die mittelbar 

oder unmittelbar in einem Vertragsverhältnis zur 
Pfl egeversicherung oder zu einer ambulanten Pfl ege-
einrichtung stehen, mit der die jeweilige Pfl egeversi-
cherung einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat.

 5a.1.3
  Entsprechend § 36 Absatz 3 des Elften Buches Sozial-

gesetzbuch sind beihilfefähig:

Pfl egegrad beihilfefähige Aufwendungen
2    689 Euro/Monat
3 1 298 Euro/Monat
4 1 612 Euro/Monat
5 1 995 Euro/Monat

 5a.1.4
  Bei Pfl egebedürftigen des Pfl egegrades 4 mit beson-

derem Pfl egebedarf sind notwendige und angemes-
sene Aufwendungen von bis zu 1 000 Euro und des 
Pfl egegrades 5 bis zu 1 995 Euro zusätzlich zu den 
Beträgen nach Nummer  5a.1.3 beihilfefähig. Es be-
darf keiner zusätzlichen ärztlichen Verordnung. Eine 
Beteiligung der zuständigen Pfl egeversicherung 
hierzu erfolgt nicht.

 5a.1.5
  Aufwendungen für häusliche Pfl ege sind auch beihil-

fefähig, wenn Pfl egebedürftige nicht in ihrem eigenen 
Haushalt gepfl egt werden. Die Pfl ege darf in diesen 
Fällen aber nicht in einer vollstationären Einrichtung 
nach § 71 Absatz 2 in Verbindung mit § 72 oder in ei-
ner Einrichtung im Sinne des § 71 Absatz 4 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch erfolgen.

 5a.1.6
  Wird die Pfl ege nicht für einen vollen Monat erbracht, 

wird der beihilfefähige Pauschalbetrag nach § 5a Ab-
satz  1 der Beihilfenverordnung NRW in Verbindung 
mit § 36 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
nicht anteilig gekürzt. Auf die Notwendigkeit und 
Angemessenheit der geltend gemachten Kosten ist in 
diesem Fall verstärkt zu achten.

 5a.1.7
  Neben den Pfl egekosten sind die Aufwendungen für 

medizinische Behandlungen beihilfefähig. Hierzu 
zählen insbesondere Injektionen, Anlegen und Wech-
seln von Verbänden, Kathetern, Darmspülungen, 
 Dekubitusversorgung (nicht Dekubitusprophylaxe), 
Blutdruckmessung, Blutzuckermessung, Verabrei-
chung von Sondennahrung.

 5a.2
 Absatz 2

 5a.2.1
  Angebote zur Unterstützung pfl egender Angehöriger 

und vergleichbar nahestehender Pfl egepersonen wie 
zum Beispiel Nachbarn, Freunde und Bekannte sind:

 1.   Betreuungsangebote (zum Beispiel Tagesbetreu-
ung, Einzelbetreuung),

 2.   Angebote zur Entlastung von Pfl egenden (zum 
Beispiel durch Pfl egebegleiter),

 3.   Angebote zur Entlastung im Alltag (zum Beispiel 
in Form praktischer Hilfen).

  Die Angebote bedürfen einer Anerkennung durch die 
zuständige Behörde nach Maßgabe des § 45a Absatz 3 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Die Entschei-
dung der zuständigen Pfl egekasse ist abzuwarten.

 5a.2.2
  Pfl egebedürftige der Pfl egegrade 2 bis 5 können bis zu 

40 Prozent ihrer Ansprüche für Aufwendungen für 
häusliche Pfl ege in Aufwendungen zur Unterstützung 
im Alltag nach § 45a des Elften Buches Sozialgesetz-
buch umwandeln. Unabhängig davon kann die pfl ege-
bedürftige Person einen Entlastungsbetrag nach 
§  45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch in An-
spruch nehmen. Ein Vorrang-Nachrang-Verhältnis 
zwischen der 40-Prozent-Regelung und dem Entlas-
tungsbetrag ist nicht gegeben. Die pfl egebedürftige 
Person entscheidet selbst, wie sie die Aufwendungen 
zur Unterstützung im Alltag fi nanzieren will.

 5a.2.3
  Nach §  45 des Elften Buches Sozialgesetzbuch kann 

der Entlastungsbetrag unter anderem im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme von Tages-, Nacht- 
oder Kurzzeitpfl ege in Anspruch genommen werden. 
Dies gilt sowohl für Aufwendungen für Unterkunft 
und Verpfl egung als auch für Investitionskosten.

 5a.2.4
  Nach § 144 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch können Leistungsbeträge nach § 45b des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch, die Pfl egebedürftige in der 
Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2016 
nicht genutzt hatten, bis zum 31. Dezember 2018 zum 
Bezug von Leistungen nach § 45b Absatz 1 Satz 3 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch in der ab 1. Januar 
2017 geltenden Fassung eingesetzt werden. Die Be-
willigung durch die zuständige Pfl egeversicherung ist 
von den Beihilfeberechtigten vorzulegen.

 5a.2.5
  Die in einem Kalenderjahr von pfl egebedürftigen Per-

sonen nicht in Anspruch genommenen Beträge sind 
auf das nächste Kalenderhalbjahr zu übertragen (ein 
Antrag ist hierzu nicht erforderlich; §  45b Absatz  2 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch).
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 5a.3
 Absatz 3

 5a.3.1
  Der Anspruch auf Pfl egegeld setzt voraus, dass die 

pfl egebedürftige Person die erforderlichen körperbe-
zogenen Pfl egemaßnahmen, pfl egerischen Betreu-
ungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsfüh-
rung durch andere Personen als die in § 5a Absatz 1 
Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW genannten Pfl e-
gekräfte selbst sicherstellt.

 5a.3.2
 Pfl egegeld ist in folgender Höhe beihilfefähig:

Pfl egegrad beihilfefähige Aufwendungen
2 316 Euro/Monat
3 545 Euro/Monat
4 728 Euro/Monat
5 901 Euro/Monat

  Daneben ist bei Pfl egebedürftigen des Pfl egegrades 4 
ein Pfl egezuschlag von 150 Euro und bei Pfl egegrad 5 
von 240 Euro monatlich beihilfefähig. Eine Beteili-
gung der zuständigen Pfl egeversicherung erfolgt 
hierzu nicht.

 5a.3.3
  Die Pfl ege muss in einer häuslichen Umgebung er-

bracht werden. Dies kann der eigene Haushalt der ge-
pfl egten Person, der Haushalt der Pfl egeperson oder 
ein anderer Haushalt sein, in der die pfl egebedürftige 
Person aufgenommen wurde. Unbeachtlich ist, ob die 
Pfl ege durch Angehörige, Lebenspartner, sonstige eh-
renamtliche Pfl egepersonen, erwerbsmäßige Pfl ege-
kräfte oder eine von der pfl egebedürftigen Person an-
gestellte Person erbracht wird. Die Prüfung, ob die 
erforderliche Grundpfl ege und die hauswirtschaftli-
che Versorgung sichergestellt sind, obliegt der zustän-
digen Pfl egekasse oder Pfl egeversicherung.

 5a.3.4
  Die häusliche Pfl ege wird nicht dadurch ausgeschlos-

sen, dass die pfl egebedürftige Person in einem Alten-
wohnheim oder in einer Altenwohnung lebt. Num-
mer 5a.1.5 gilt entsprechend.

 5a.4
 Absatz 4

 5a.4.1
  Zeiträume, für die Aufwendungen einer vollstationä-

ren Krankenhausbehandlung (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 
der Beihilfenverordnung NRW), einer stationären Re-
habilitationsmaßnahme (§ 6 der Beihilfenverordnung 
NRW) oder einer stationären Pfl ege (§ 5d der Beihil-
fenverordnung NRW) geltend gemacht werden, unter-
brechen die häusliche Pfl ege. Für diese Zeiten wird 
das Pfl egegeld nach § 5a Absatz 3 Satz 1 der Beihil-
fenverordnung NRW und der Pfl egezuschlag nach 
§  5a Absatz  3 Satz  2 der Beihilfenverordnung NRW 
nur anteilig (tageweise; der Monat wird mit 30 Tagen 
berücksichtigt) gezahlt; dies gilt hinsichtlich des Pfl e-
gegeldes (ohne Pfl egezuschlag nach §  5a Absatz  3 
Satz  2 der Beihilfenverordnung NRW) nicht für die 
ersten vier Wochen einer vollstationären Kranken-
hausbehandlung, einer stationären Rehabilitations-
maßnahme oder des Monats, in dem die pfl egebedürf-
tige Person gestorben ist.

 5a.4.2
  Bei einem Krankenhaus- oder Rehabilitationsaufent-

halt beginnt die Vier-Wochen-Frist mit dem Aufnah-
metag. Bei einer Kürzung setzt die Zahlung des Pfl e-
gegeldes mit dem Entlassungstag und des Pfl egezu-
schlags mit dem nachfolgenden Tag wieder ein.

 5a.4.3
  Während einer Verhinderungspfl ege (§ 5a Absatz 8 der 

Beihilfenverordnung NRW) ist das Pfl egegeld (nicht 
der Pfl egezuschlag) für bis zu sechs Wochen je Kalen-
derjahr und während einer Kurzzeitpfl ege (§  5b Ab-
satz 3 der Beihilfenverordnung NRW) für bis zu acht 
Wochen je Kalenderjahr in Höhe der Hälfte des vor 
Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpfl ege ge-
zahlten Pfl egegeldes zusätzlich beihilfefähig.

 5a.4.4
  Bei einer stundenweisen Verhinderung der Pfl egeper-

son von weniger als acht Stunden am Tag besteht ein 
Anspruch auf das volle Pfl egegeld (ohne Pfl egezu-
schlag). Die Entscheidung der Pfl egeversicherung ist 
abzuwarten.

 5a.5
 Absatz 5

 5a.5.1
  Bei pfl egebedürftigen Personen mit Pfl egegrad 2 oder 

3 sind Beratungsbesuche (§  37 Absatz  3 Satz  1 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch) halbjährlich und mit 
Pfl egegrad 4 oder 5 vierteljährlich durchzuführen. 
Pfl egebedürftige Personen mit Pfl egegrad 1, die zu 
Hause gepfl egt werden, und pfl egebedürftige Perso-
nen der Pfl egegrade 2 bis 5, die häusliche Pfl ege nach 
§ 5a Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW 

  oder Kombinationsleistungen nach § 5a Absatz 6 der 
Beihilfenverordnung NRW in Anspruch nehmen, kön-
nen den Beratungsbesuch nach § 37 Absatz 3 Satz 1 
und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch halbjähr-
lich freiwillig in Anspruch nehmen.

 5a.5.2
  Für einen Beratungsbesuch sind in den Pfl egegraden 

1 bis 3 bis zu 23 Euro und in den Pfl egegraden 4 und 
5 bis zu 33 Euro beihilfefähig.

 5a.5.3
  Rufen Pfl egebedürftige die Beratung nicht ab, hat die 

zuständige Pfl egeversicherung das Pfl egegeld ange-
messen zu kürzen und im Wiederholungsfall zu ent-
ziehen. Die Beihilfestelle folgt der Entscheidung der 
Pfl egeversicherung.

 5a.6
 Absatz 6

 5a.6.1
  Bei einer Kombination der Leistungen nach § 5a Ab-

satz 1 und 3 der Beihilfenverordnung NRW (§ 36 Ab-
satz 1 und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist 
das in der privaten oder sozialen Pfl egeversicherung 
zugrunde gelegte Verhältnis der anteiligen Inan-
spruchnahme auch für die Beihilfe maßgebend. Dem 
Beihilfeantrag ist daher der Bescheid der jeweiligen 
Pfl egeversicherung beizufügen.

 Beispiele:

 1.
  Eine in der privaten Pfl egeversicherung versicherte 

Person mit Anspruch auf Versorgungsbezüge (Pfl ege-
grad 3) nimmt zu jeweils 50 Prozent die Pfl ege durch 
Berufspfl egekräfte (649 Euro von 1 298 Euro) und das 
Pfl egegeld (272,50 Euro von 545 Euro) in Anspruch.

  Die Beihilfe errechnet sich auf Grund der Aufteilung 
durch die Pfl egeversicherung wie folgt:

 a)   70 Prozent von 649,00 Euro (50 Prozent von 1 
298,00 Euro) = 454,30 Euro

 b)   70 Prozent von 272,50 Euro (50 Prozent von    
545,00 Euro) = 190,75 Euro.

 Beihilfe insgesamt: 645,05 Euro.

 2.
  Eine in der sozialen Pfl egeversicherung versicherte 

Person (Pfl egegrad 3) mit Anspruch auf Versorgungs-
bezüge (§ 28 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch) nimmt zu jeweils 50 Prozent die Pfl ege durch 
Berufspfl egekräfte (649 Euro von 1 298 Euro) und das 
Pfl egegeld (272,50 Euro von 545 Euro) in Anspruch.

  Die Beihilfe berechnet sich aufgrund der Aufteilung 
durch die Pfl egeversicherung wie folgt:

 a)   70 Prozent von 649,00 Euro (50 Prozent von 1 
298,00 Euro) = 454,30 Euro

 b)   70 Prozent von 272,50 Euro (50 Prozent von 545,00 
Euro) = 190,75 Euro.

  Beihilfe unter Berücksichtigung des § 12 Absatz 6 der 
Beihilfenverordnung NRW (Leistungen der Pfl egever-
sicherung 460,75 Euro) insgesamt: 460,75 Euro.

 5a.7
 Absatz 7
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 5a.7.1
  Pfl egebedürftige Personen in vollstationären Einrich-

tungen der Hilfe für behinderte Menschen, in der die 
Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Ge-
meinschaft, die schulische Ausbildung oder die Erzie-
hung behinderter Menschen im Vordergrund des Ein-
richtungszwecks stehen und die sich während der 
Woche, an Wochenenden oder in den Ferienzeiten im 
häuslichen Bereich aufhalten, erhalten neben den 
Leistungen nach §  5f Absatz  2 der Beihilfenverord-
nung NRW anteilig ein ungekürztes Pfl egegeld für die 
Tage, an denen die häusliche Pfl ege sichergestellt ist 
(§ 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch). Tage der 
An- und Abreise gelten als volle Tage der häuslichen 
Pfl ege. Der für den Pfl egegrad maßgebende Pauschal-
betrag wird durch 30 dividiert und mit der Zahl der 
zu Hause verbrachten Tage multipliziert. Der Ent-
scheidung der Pfl egeversicherung ist zu folgen. Der 
Pfl egezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihil-
fenverordnung NRW wird nicht gezahlt.

 5a.7.2
  Kann zum Beispiel an den Wochenenden oder in Feri-

enzeiten eine häusliche Pfl ege nicht erfolgen und ist 
die Unterbringung in derselben vollstationären Ein-
richtung der Hilfe für behinderte Menschen weiterhin 
sichergestellt, sind die Aufwendungen mit der Zah-
lung der Beihilfe nach § 5f Absatz 2 der Beihilfenver-
ordnung NRW abgegolten. §  5b der Beihilfenverord-
nung NRW gilt nicht.

 5a.8
 Absatz 8

 5a.8.1
  Aufwendungen für Verhinderungspfl ege sind nur für 

pfl egebedürftige Personen der Pfl egegrade 2 bis 5 bei-
hilfefähig.

 5a.8.2
  Der beihilfefähige Betrag der Verhinderungspfl ege 

beträgt 1 612 Euro für längstens sechs Wochen je Ka-
lenderjahr. Der Betrag kann um bis zu 806 Euro auf 
insgesamt 2 418 Euro aus noch nicht in Anspruch ge-
nommenen Mitteln der Kurzzeitpfl ege nach § 5b Ab-
satz 3 der Beihilfenverordnung NRW erhöht werden.

 5b
 Zu § 5b Teilstationäre Pfl ege und Kurzzeitpfl ege

 5b.1
 Absatz 1

 5b.1.1
  Die Aufwendungen für teilstationäre Pfl ege sind ent-

sprechend §  41 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bis zu folgender Höhe beihilfefähig:

Pfl egegrad beihilfefähige Aufwendungen
2    689 Euro/Monat
3 1 298 Euro/Monat
4 1 612 Euro/Monat
5 1 995 Euro/Monat

 5b.1.2
  Die Aufwendungen für teilstationäre Pfl ege umfassen 

die pfl egebedingten Aufwendungen, die Aufwendun-
gen für Betreuung und die Aufwendungen für die in 
der Einrichtung notwendigen Leistungen der medizi-
nischen Behandlungspfl ege.

 5b.1.3
  Bei vorübergehender Abwesenheit der pfl egebedürfti-

gen Person von der Pfl egeeinrichtung sind die Auf-
wendungen (Betten- und Platzfreihaltegebühren) für 
teilstationäre Pfl ege beihilfefähig, solange die Voraus-
setzungen des § 87a Absatz 1 Satz 5 und 6 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch vorliegen. Das heißt, dass 
im Fall vorübergehender Abwesenheit von der teilsta-
tionären Pfl egeeinrichtung die Freihaltegebühren für 
einen Abwesenheitszeitraum von 42 Tagen im Kalen-
derjahr beihilfefähig sind. Bei Krankenhausaufent-
halten und bei Aufenthalten in stationären Rehabili-
tationseinrichtungen verlängert sich der Abwesen-
heitszeitraum für die Dauer dieser Aufenthalte. In 
den nach § 75 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ab-

zuschließenden Rahmenverträgen sind die vorge-
nannten Abwesenheitszeiten, soweit drei Kalender-
tage überschritten werden, Abschläge von mindestens 
25 Prozent der Pfl egevergütung, der Entgelte für Un-
terkunft und Verpfl egung und der Zuschläge nach 
§ 92b des Elften Buches Sozialgesetzbuch vorzusehen.

 5b.2
 Absatz 2

 5b.2.1
  Aufwendungen der häuslichen Pfl ege nach §  5a Ab-

satz 1 der Beihilfenverordnung NRW (geeignete Pfl e-
gekräfte), Absatz  3 Satz  1 der Beihilfenverordnung 
NRW (Pfl egegeld) oder nach § 5a Absatz 6 der Beihil-
fenverordnung NRW (Kombinationsleistungen) sind 
neben den Aufwendungen für teilstationäre Pfl ege 
beihilfefähig. Ein Anspruch auf den Pfl egezuschlag 
nach §  5a Absatz  3 Satz  2 der Beihilfenverordnung 
NRW besteht nicht.

 5b.2.2
  Die notwendigen Beförderungskosten für die Beför-

derung der pfl egebedürftigen Person von der Woh-
nung zur Einrichtung der Tages- und Nachtpfl ege und 
zurück sind beihilfefähig.

 5b.3
 Absatz 3

 5b.3.1
  Ist die vorübergehende Unterbringung einer pfl egebe-

dürftigen Person mit Pfl egegrad 2 bis 5 in einem 
Kurzzeitpfl egeheim wegen Verhinderung oder Abwe-
senheit der Pfl egeperson erforderlich, sind die pfl ege-
bedingten Aufwendungen bis 1 612 Euro im Kalen-
derjahr beihilfefähig. Unterbringungs-, Verpfl egungs- 
und Investitionskosten sind nicht beihilfefähig. 

 5b.3.2
  Die Kurzzeitpfl ege kann unter Anrechnung auf den 

für Verhinderungspfl ege zustehenden Leistungsbetrag 
um bis zu 1 612 Euro auf insgesamt 3 224 Euro er-
höht werden, soweit eine Verhinderungspfl ege noch 
nicht in Anspruch genommen wurde. Der Anspruch 
auf Kurzzeitpfl ege ist auf acht Wochen je Kalender-
jahr beschränkt. Bei Aufstockung aus der Verhinde-
rungspfl ege verlängert sich der Anspruch entspre-
chend auf bis zu 14 Wochen.

 5b.3.3
  Während einer Kurzzeitpfl ege wird die Pauschalbei-

hilfe bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte 
weitergezahlt, wenn vor der Kurzzeitpfl ege ein An-
spruch auf Pauschalbeihilfe bestand (§  5a Absatz  4 
der Beihilfenverordnung NRW). Bei Kurzzeitpfl ege 
erfolgt keine Kürzung des Pfl egegeldes für den ersten 
und letzten Tag der Inanspruchnahme der Leistungen 
der Kurzeitpfl ege. Für die Höhe der Pauschalbeihilfe 
ist die geleistete Höhe der Pauschalbeihilfe vor Be-
ginn der Kurzzeitpfl ege maßgebend.

 5c
  Zu § 5c Leistungen zur sozialen Sicherung der Pfl ege-

personen

 5c.1
 Absatz 1

 5c.1.1
  Die Zuschüsse zur Kranken- und Pfl egeversicherung 

werden der Person, die Pfl egezeit in Anspruch nimmt, 
auf Antrag gewährt. Änderungen der Verhältnisse, die 
sich auf die Zuschussgewährung auswirken können, 
sind der für die pfl egebedürftige Person zuständigen 
Beihilfestelle zeitnah mitzuteilen.

 5c.2
 Absatz 2

 5c.2.1
  Entsprechend den Grundsätzen der §§ 173 des Sechs-

ten Buches Sozialgesetzbuch und 349 Absatz  4a des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung 
– (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I 
S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert worden 
ist, hat die Beihilfestelle den von ihr zu tragenden 
Anteil an den zuständigen Träger der Rentenversiche-
rung und die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen.
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 5c.2.2
  Die Zahlung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

rung für die im Beitragsjahr (Kalenderjahr) versiche-
rungspfl ichtigen Pfl egepersonen erfolgt in Form eines 
Gesamtbeitrages der Beihilfestelle für das Kalender-
jahr, in dem die Pfl ege geleistet wurde (§ 349 Absatz 5 
Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch). Der Ge-
samtbetrag wird spätestens im März des Jahres fällig, 
das dem Beitragsjahr folgt. Die Rentenversicherungs-
beiträge sind im Gegensatz dazu monatlich zu zahlen.

 5c.2.3
  Die Rentenversicherungsbeiträge sind nach dem ein-

heitlichen Verteilungsschlüssel, der jährlich von der 
Deutschen Rentenversicherung festgelegt wird, an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund und an den zu-
ständigen Regionalträger, in dessen Bereich die Bei-
hilfestelle ihren Sitz hat, zu zahlen. Die Beiträge sind 
unter Angabe der von der Bundesagentur für Arbeit 
vergebenen Betriebsnummer von der zuständigen 
Beihilfestelle zu überweisen. Soweit die Beihilfestelle 
keine Betriebsnummer besitzt, ist eine solche beim 
Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Ar-
beit zu beantragen.

 5c.2.4
  Der Beleg zur Überweisung der Rentenversicherungs-

beiträge muss im Feld „Verwendungszweck“ folgende 
Angaben enthalten:

 1. Zeile:

 – Betriebsnummer der zahlenden Stelle (achtstellig), 

 –  Monat (zweistellig) und Jahr (zweistellig), für den 
die Beiträge gezahlt werden, 

 – Kennzeichen „West“ oder „Ost“ und

 2. Zeile: 

 – „RV-BEITRAG-PFLEGE“.

 5c.2.5
  Nach §  10 Absatz  4b Satz  4 bis 6 des Einkommen-

steuergesetzes sind Behörden und andere öffentliche 
Stellen verpfl ichtet, geleistete Beiträge an steuer-
pfl ichtige Personen zur Alterssicherung, Krankenver-
sicherung oder Pfl egeversicherung elektronisch an die 
Zentrale Zulagenstelle bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund nach §  81 des Einkommensteuerge-
setzes zu übermitteln, um die steuerlich zutreffende 
Ermittlung von steuerfreien Zuschüssen zu ermögli-
chen.

  Beihilfestellen sind in den Fällen des § 44 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch, in denen Rentenversiche-
rungsbeiträge zur sozialen Sicherung von nicht er-
werbstätigen Personen gezahlt werden sowie in den 
Fällen des § 44a des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
für zu zahlende Leistungen zur sozialen Sicherung 
bei Beziehern von Pfl egeunterstützungsgeld grund-
sätzlich meldepfl ichtig.

  Die elektronische Meldung an die zentrale Stelle hat 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 zu erfol-
gen; die Daten von 2016 sind umgehend der zentralen 
Stelle mitzuteilen. Sofern eine Meldung aus techni-
schen Gründen zeitnah nicht möglich ist, sollen die 
meldepfl ichtigen Stellen die Daten vorhalten und 
nach erfolgter technischer Anbindung die Meldung 
nachholen. Auf das Schreiben des Bundesministeri-
ums des Innern (BMI) vom 1. Februar 2016 D 6 – 
11031/2#1 über das Amtshilferichtlinie-Umsetzungs-
gesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) wird inso-
weit hingewiesen.

  Nach Abklärung des Umfangs der Meldepfl ichten der 
jeweiligen Beihilfestellen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen hat der BMI ergänzend mit Rund-
schreiben vom 13. Februar 2017 – D 6 – 11031/2#1 un-
ter anderem folgendes mitgeteilt:

 Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:

 1. Soziale Sicherung der Pfl egepersonen.

  Die Beihilfestellen führen für Pfl egepersonen (auch 
wenn es sich um Beamtinnen oder Beamte handelt) 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ab. Die 
Beiträge werden unmittelbar an den zuständigen Trä-

ger der Rentenversicherung gezahlt. Es fl ießen keine 
weiteren Beträge an die Pfl egepersonen oder die bei-
hilfeberechtigte Person. 

 In diesen Fällen besteht keine Meldepfl icht.

  Nach § 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch erhalten Beschäftigte, die nach §  3 Absatz  1 
Satz  1 des Pfl egezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424) ge-
ändert worden ist, von der Arbeitsleistung vollständig 
freigestellt wurden oder deren Beschäftigung durch 
Reduzierung der Arbeitszeit zu einer geringfügigen 
Beschäftigung im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl.  I S.  3710, 3973; 2011 I S.  363), das zuletzt 
durch Artikel 7a des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl.  I S. 2757) geändert worden ist, wird, auf An-
trag Zuschüsse zur Kranken- und Pfl egeversicherung 
von der jeweiligen Beihilfestelle, wenn sie nahe Ange-
hörige pfl egen, die beihilfeberechtigte oder berück-
sichtigungsfähige Personen sind.

  Auf Beamtinnen und Beamte als Pfl egepersonen ist 
das Pfl egezeitgesetz nicht anzuwenden. Für sie gilt 
§  67 des Landesbeamtengesetzes in Verbindung mit 
§ 16 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW 
sowie § 5c der Beihilfenverordnung NRW.

  Soweit Pfl egebedürftige beihilfeberechtigte oder be-
rücksichtigungsfähige Personen sind, werden die Bei-
träge zur Arbeitslosenversicherung und der Zuschuss 
zum Kranken- und Pfl egeversicherungsbeitrag von 
der Pfl egeversicherung bzw. den Pfl egekassen und den 
Beihilfestellen anteilig gezahlt.

  Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Beihilfe-
stelle an die Pfl egeperson, löst dies die Meldepfl icht 
aus. Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn die bei-
hilfeberechtigte Person, die gepfl egt wird, die Zu-
schüsse zur Kranken- und Pfl egeversicherung der 
pfl egenden Person gezahlt hat und sich diese Zu-
schüsse über die Beihilfe erstatten lässt.

 2.  Leistungen bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung 
nach § 2 Pfl egezeitgesetz.

  Das Pfl egeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung 
enthält grundsätzlich keine Zuschüsse i.S.d. § 10 Ab-
satz  4b Satz  4 des Einkommensteuergesetzes. Dies 
gilt jedoch nicht für die Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung und die Zuschüsse zum Kranken- und Pfl e-
geversicherungsbeitrag.

  Erfolgt die Zahlung unmittelbar von der Beihilfe-
stelle an die Pfl egeperson, löst dies die Meldepfl icht 
aus. Eine Ausnahme besteht dann, wenn die beihilfe-
berechtigte Person, die gepfl egt wird, die Zuschüsse 
zur Kranken- und Pfl egeversicherung der pfl egenden 
Person gezahlt hat und sich diese Zuschüsse über die 
Beihilfe erstatten lässt.

 3.  Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Kranken-
versicherung aufgrund des Bezuges von Pfl egeun-
terstützungsgeld.

  Für die Zahlung von Beiträgen in die gesetzliche 
Krankenversicherung für Bezieher von Pfl egeunter-
stützungsgeld müssen die Beihilfestellen eine Be-
triebsnummer mit der Anfangsnummer 997 verwen-
den. Diese ist – soweit nicht bereits vorhanden – bei 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zu beantragen. Auf das Rundschreiben des 
GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund, der Bundesagentur für Arbeit und des 
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. 
vom 31. August 2015 („Versicherungs-, beitrags- und 
melderechtliche Auswirkungen des Bezuges von Pfl e-
geunterstützungsgeld nach §  44a Abs.  3 SGB XI“) 
wird hingewiesen.

 5c.2.6
  Die in Nummer  5c.2.5 zitierten Rundschreiben sind 

bei der Zentralen Koordinierungsstelle Beihilfe 
(www.beihilfe.nrw.de) abrufbar. Einzelheiten der 
Zahlungsabwicklung einschließlich Zahlungsfristen 
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ergeben sich auch aus dem „Gemeinsamen Rund-
schreiben GKV Spitzenverband, Deutsche Rentenver-
sicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, Verband 
der Privaten Krankenversicherung e.V. zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung der nicht erwerbsmä-
ßig tätigen Pfl egepersonen vom 13. Dezember 2016“, 
das auf der Internetseite der Deutschen Rentenversi-
cherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) ver-
öffentlicht ist.

 5d
 Zu § 5d Vollstationäre Pfl ege

 5d.1
 Absatz 1

 5d.1.1
  Werden zu den Kosten einer stationären Pfl ege Leis-

tungen der privaten oder sozialen Pfl egeversicherung 
erbracht, ist davon auszugehen, dass die Pfl egeein-
richtung eine nach §  72 Absatz  1 Satz  1 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch zugelassene Einrichtung ist. 
Bei den Pfl egesätzen dieser Einrichtungen ist eine 
Differenzierung nach Kostenträgern nicht zulässig 
(§ 84 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).

 5d.1.2
  Beihilfefähig sind die pfl egebedingten Aufwendungen 

einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und 
grundsätzlich medizinische Behandlungspfl ege. Die 
Begrenzung nach § 43 Absatz 2 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch ist unbeachtlich.

 5d.1.3
  Entsprechend § 141 Absatz 3 des Elften Buches Sozi-

algesetzbuch sind Pfl egezuschläge nach § 84 Absatz 3 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch (einrichtungsein-
heitlicher Eigenanteil) sowie besonders pauschalierte 
Pfl egesätze nach §  8 Absatz  3 Satz  3 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch als pfl egebedingte Aufwendun-
gen nach § 5d Absatz 1 der Beihilfenverordnung NRW 
beihilfefähig.

 5d.2
 Absatz 2

 5d.2.1
  Dienstbezüge sind die in § 1 Absatz 4 des Landesbe-

soldungsgesetzes genannten Bruttobezüge; Versor-
gungsbezüge sind die laufenden Bezüge nach Anwen-
dung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften. Der 
Unfallausgleich nach § 41 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310; 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 452) geändert worden 
ist, bleibt unberücksichtigt. Zu den Renten zählen 
nicht die Beitragsanteile oder Beitragszuschüsse des 
Rentenversicherungsträgers zur Krankenversiche-
rung. Krankenkassen- und Pfl egeversicherungsbei-
träge bleiben unberücksichtigt, auch wenn die Bei-
träge von den Versorgungsbezügen oder der Rente 
einbehalten werden. Zur Rente gehören nicht Leis-
tungen der Kindererziehung nach § 294 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch.

 5d.2.2
  Als Erwerbseinkommen im Sinne des §  5d Absatz  2 

Sätze 2 und 4 der Beihilfenverordnung NRW sind 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, aus selb-
ständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und 
Forstwirtschaft sowie Lohnersatzleistungen zugrunde 
zu legen. Einkommen aus geringfügigen Tätigkeiten 
nach § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bleiben 
außer Ansatz. Dabei ist bei einem monatlich schwan-
kenden Einkommen ein Durchschnitt der letzten 
zwölf Monate für die Ermittlung des Eigenanteils he-
ranzuziehen. Einkommen der Kinder bleiben unbe-
rücksichtigt.

 5d.2.3
  Werden die Kosten für Unterkunft und Verpfl egung 

(und gegebenenfalls der Investitionskosten) von der 
Pfl egeeinrichtung bei der Berechnung des Pfl egesat-
zes nicht gesondert ausgewiesen, ist grundsätzlich die 
von der privaten oder sozialen Pfl egeversicherung 
vorgenommene Aufteilung der Kosten für die Berech-
nung der Beihilfe maßgebend.

 5d.2.4
  Die Zahlungspfl icht der Heimbewohner oder ihrer 

Kostenträger endet mit dem Tag, an dem die Heimbe-
wohner aus der Pfl egeeinrichtung entlassen werden 
oder versterben. Ziehen Pfl egebedürftige in eine an-
dere Pfl egeeinrichtung um, darf nur die aufnehmende 
Pfl egeeinrichtung ein Gesamtentgelt für den Verle-
gungstag berechnen.

 5d.3
 Absatz 3

 5d.3.1
  Bei vorübergehender Abwesenheit Pfl egebedürftiger 

von der Pfl egeinrichtung sind die Aufwendungen 
(Betten- und Platzfreihaltegebühren) für einen Abwe-
senheitszeitraum von bis zu 42 Tagen im Kalender-
jahr beihilfefähig (§  87a Absatz  1 Satz  5 und 6 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch). Bei Aufenthalten in 
Krankenhäusern oder Rehabilitationseinrichtungen 
sind die Freihaltegebühren für die gesamte Dauer 
dieser Aufenthalte beihilfefähig. In den zu schließen-
den Rahmenverträgen nach §  75 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch sind für die vorgenannten Abwe-
senheitszeiten, soweit drei Kalendertage überschrit-
ten werden, ab dem vierten Tag Abschläge von min-
destens 25 Prozent der Pfl egevergütung, der Entgelte 
für Unterkunft und Verpfl egung und der Zuschläge 
nach §  92b des Elften Buches Sozialgesetzbuch vor-
zusehen.

 5e
  Zu § 5e Pfl egehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbes-

serung des Wohnumfeldes

 5e.1
  Aus Vereinfachungsgründen ist keine ärztliche Ver-

ordnung zum Nachweis der Notwendigkeit von Pfl e-
gehilfsmitteln erforderlich, wenn im Gutachten zur 
Feststellung der Pfl egebedürftigkeit konkrete Emp-
fehlungen zu Hilfsmitteln und Pfl egehilfsmitteln, die 
den Zielen des §  40 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch dienen, getroffen werden.

 5e.2
  Die Pfl egekassen überlassen technische Pfl egehilfs-

mittel vorrangig leihweise. In Rechnung gestellte 
Leih- und Leasinggebühren (auch Pauschalbeträge) 
sowie Aufwendungen für notwendige Änderungen 
(Anpassungen), Instandsetzungen und Ersatzbeschaf-
fungen sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfs-
mittel sind beihilfefähig. Bei selbst beschafften Hilfs-
mitteln ist zu beachten, dass diese Hilfsmittel in dem 
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen/Pfl ege-
kassen erstellten Pfl egehilfsmittelverzeichnis aufge-
führt sind. Mehrkosten für eine über das Maß des Not-
wendigen hinausgehende Ausstattung des Pfl egehilfs-
mittels sowie dadurch bedingte Folgekosten sind nicht 
beihilfefähig. Hinsichtlich der Betriebskosten der 
Hilfsmittel gilt §  4 Absatz  1 Nummer  10 Satz  2 2. 
Halbsatz der Beihilfenverordnung NRW entsprechend.

 5e.3
  Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pfl ege-

hilfsmittel sind im notwendigen und angemessenen 
Umfang beihilfefähig. § 40 Absatz 3 Satz 4 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch ist unbeachtlich.

 5e.4
  Für die Verbesserung des Wohnumfeldes ist ein Betrag 

von bis zu 4 000 Euro je Maßnahme beihilfefähig. Le-
ben mehrere pfl egebedürftige Personen in einer ge-
meinsamen Wohnung, sind je pfl egebedürftige Person 
bis zu 4 000 Euro beihilfefähig. Der beihilfefähige Ge-
samtbetrag nach Satz 2 ist auf 16 000 Euro begrenzt 
und wird bei mehr als vier Anspruchsberechtigten 
(mit oder ohne Beihilfeanspruch) anteilig auf die Leis-
tungsträger der Anspruchsberechtigten verteilt.

 5e.5
  Alle Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der „Zuschuss-

gewährung“ (und damit auf der Grundlage des zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden Hilfebedarfs) zur 
Wohnumfeldverbesserung erforderlich sind, sind als 
eine Verbesserungsmaßnahme zu werten. Das gilt 
auch dann, wenn die Verbesserungsmaßnahmen in 
Einzelschritten verwirklicht werden. Ändert sich die 
Pfl egesituation und werden weitere Maßnahmen er-
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forderlich, kann der Betrag von 4 000 Euro erneut 
geltend gemacht werden.

 5e.6
  Eine Maßnahme zur Verbesserung des individuellen 

Wohnumfeldes der Pfl egebedürftigen liegt auch vor, 
wenn den Besonderheiten des Einzelfalles durch ei-
nen Umzug in eine den Anforderungen der Pfl egebe-
dürftigen entsprechende Wohnung (zum Beispiel Um-
zug aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss) Rech-
nung getragen werden kann. In diesem Fall können 
die Umzugskosten bis zu einem Betrag von 4 000 
Euro als beihilfefähig anerkannt werden, wenn die 
Pfl egekasse oder Pfl egeversicherung einen Zuschuss 
geleistet hat.

 5f
  Zu §  5f Ambulant betreute Wohngruppen und Ein-

richtungen der Behindertenhilfe

 5f.1
 Absatz 1

 5f.1.1
  Der beihilfefähige Wohngruppenzuschlag beträgt 214 

Euro pro Monat. Von maximal zwölf Personen, die in 
einer ambulant betreuten Wohngruppe betreut wer-
den, müssen mindestens drei pfl egebedürftig sein.

 5f.1.2
  Leistungen der teilstationären Pfl ege (§  5b Absatz  1 

und 2 der Beihilfenverordnung NRW) können nur zu-
sätzlich in Anspruch genommen werden, wenn durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
oder der Medicproof GmbH für die Versicherten der 
privaten Pfl egepfl ichtversicherung festgestellt wird, 
dass die Pfl ege in der ambulanten Wohngruppe ohne 
teilstationäre Pfl ege nicht in einem ausreichenden 
Umfang sichergestellt werden kann. Für die Beihilfe-
stelle ist die Entscheidung der zuständigen Pfl egever-
sicherung bindend.

 5f.1.3
  Soweit die Pfl egeversicherungen als Anschubfi nanzie-

rung zur Gründung ambulant betreuter Wohngrup-
pen einmalig einen Betrag in Höhe von bis zu 2 500 
Euro nach § 45e des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
zahlen, ist dieser Betrag zusätzlich beihilfefähig. Die 
Förderung einer Wohngemeinschaft ist auf maximal 
10 000 Euro begrenzt, so dass bei mehr als vier an-
spruchsberechtigten Personen eine anteilige Finan-
zierung durch die beteiligten Pfl egeversicherungen zu 
erfolgen hat. Dabei wird der Höchstförderbetrag je 
Wohngruppe von 10 000 Euro durch die Anzahl der 
förderberechtigten Personen geteilt.

 5f.2
 Absatz 2

 5f.2.1a
  Beihilfefähig sind 10 Prozent des nach § 75 Absatz 3 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vereinbarten 
Heimentgeltes, höchstens jedoch 266 Euro monatlich. 
Wird für die Tage, an denen die pfl egebedürftigen be-
hinderten Menschen zu Hause gepfl egt und betreut 
werden, anteilige Pauschalbeihilfe gezahlt, gelten die 
Tage der An- und Abreise als volle Tage der häusli-
chen Pfl ege. Der für den Pfl egegrad maßgebende Pau-
schalbetrag wird durch 30 dividiert und mit der Zahl 
der zu Hause verbrachten Tage multipliziert. Der 
Entscheidung der Pfl egeversicherung ist zu folgen. 
Der Pfl egezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Bei-
hilfenverordnung NRW wird nicht gezahlt.

 5f.2.1b
  Inhalt der Vereinbarung nach §  75 Absatz  3 des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist gemäß §  76 
Absatz  2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch die 
Vergütung für die Pauschalen für Unterkunft und 
Verpfl egung (Grundpauschale) und für die Maßnah-
men (Maßnahmenpauschale), so dass auch die Kos-
ten der teilstationären Unterbringung (zum Beispiel 
für die Betreuung in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen) in die Berechnung der 10-Prozent-Rege-
lung einzubeziehen sind.

 5f.2.2
  Bei zu Hause gepfl egten pfl egebedürftigen Personen, 

die ausnahmsweise eine Kurzzeitpfl ege in geeigneten 

Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 
und anderen geeigneten Einrichtungen erhalten, be-
stimmt sich die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen 
ausschließlich nach §  5b Absatz  3 der Beihilfenver-
ordnung NRW.

 5f.2.3
  Ist eine pfl egebedürftige Person, die noch die Schule 

besucht, von Montag bis Freitag in einer Einrichtung 
internatsmäßig untergebracht, besteht für diese Zeit 
ein Anspruch auf Beihilfe nach § 5a Absatz 3 Satz 1 
der Beihilfenverordnung NRW. Es darf sich aller-
dings nicht um eine Einrichtung im Sinne des §  71 
Absatz  4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch han-
deln (zum Beispiel Krankenhaus, Rehabilitationsein-
richtung, Werkstatt und Wohnheim für behinderte 
Menschen, Kindergarten). Für diese Zeit kann unter-
stellt werden, dass der Schwerpunkt der häuslichen 
Pfl ege erhalten bleibt. Bei vorübergehender Pfl ege zu 
Hause (zum Beispiel am Wochenende) wird kein Pfl e-
gezuschlag nach § 5a Absatz 3 Satz 2 der Beihilfen-
verordnung NRW gezahlt.

 5f.2.4
  Von einer dauerhaften Internatsunterbringung ist 

demgegenüber auszugehen, wenn die pfl egebedürfti-
ge Person nicht regelmäßig jedes Wochenende in den 
Haushalt der Familie zurückkehrt; in diesen Fällen 
ist der Lebensmittelpunkt innerhalb des Internats 
anzunehmen.

 5g
  Zu §  5g Aufwendungen der Pfl egebedürftigen mit 

Pfl egegrad 1

 5g.1
 Absatz 1

 5g.1.1
  Für Pfl egebedürftige mit Pfl egegrad 1 sind nur die 

enumerativ in § 5g Absatz 1 der Beihilfenverordnung 
NRW aufgeführten Leistungen beihilfefähig. Diese 
entsprechen weitestgehend den Leistungen nach 
§ 28a des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

 5g.2
 Absatz 2

 5g.2.1 (bleibt frei)“.

10.   Der Nummer 6.1 wird folgende Nummer 6.1.5 ange-
fügt:

 „6.1.5
  Zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit oder zur 

Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit 
kann der Dienstherr die Beamtin oder den Beamten 
nach §  35 des Landesbeamtengesetzes auf seine 
Pfl icht hinweisen, an geeigneten und zumutbaren ge-
sundheitlichen und berufl ichen Rehabilitationsmaß-
nahmen teilzunehmen. Nach § 35 Absatz 1 Satz 4 des 
Landesbeamtengesetzes hat der Dienstherr (nicht die 
Beihilfestelle) die Kosten für die erforderlichen Maß-
nahmen zu tragen, soweit keine anderen Ansprüche 
bestehen. §  6 Absatz  1 Satz  2 der Beihilfenverord-
nung NRW gilt in diesen Fällen grundsätzlich nicht. 
Eine solche seitens des Dienstherrn veranlasste Maß-
nahme kann auch in Einrichtungen erfolgen, die 
nicht die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 der Bei-
hilfenverordnung NRW erfüllen, aber zum Beispiel 
mit einem Rentenversicherungsträger eine Vereinba-
rung getroffen haben. Es besteht in diesen Fällen 
kein Beihilfeanspruch.

  Bei Rückfragen von Beihilfeberechtigten sollten die-
se zunächst an ihre Personalstelle verwiesen werden, 
da eine Abwicklung außerhalb der Beihilfevorschrif-
ten für die Beamtin oder den Beamten regelmäßig fi -
nanziell günstiger sein dürfte.“

11.   In Nummer 6a.2.1 werden die Wörter „§ 7 Absatz 3 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 6 Absatz 4“ ersetzt.

12.  Nummer 7 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Nummer 7.1 wird folgende Nummer 7.1.2 an-
gefügt:

  „7.1.2
   Sollte die behandelnde Ärztin oder Kurärztin 

oder der behandelnde Arzt oder Kurarzt eine Ver-
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längerung der ambulanten Rehabilitationsmaß-
nahme beziehungsweise Kurmaßnahme verord-
nen, bedarf es keiner weiteren Anerkennung 
durch den amtsärztlichen Dienst oder die Beihil-
festelle. Die Verlängerungsverordnung ist von der 
beihilfeberechtigten Person der personalakten-
führenden Stelle umgehend zuzuleiten. Eine Ko-
pie der Verordnung ist dem späteren Beihilfean-
trag beizulegen.“

 b)   Der Nummer 7.2 wird folgende Nummer 7.2.3 an-
gefügt:

  „7.2.3
   Die verkürzte Wartezeit für eine Wiederholungs-

kur bei Beihilfeberechtigten, die das 63. Lebens-
jahr vollendet haben, gilt nicht für Versorgungs-
empfängerinnen oder Versorgungsempfänger so-
wie berücksichtigungsfähige Personen.“

 c)   Nach Nummer  7.3 wird folgende Nummer  7.3.1 
eingefügt:

  „7.3.1
   Sind Kuren für mehrere Familienmitglieder 

gleichzeitig verordnet, ist auf eine umfassende 
Verordnung und amtsärztliche Genehmigung für 
alle Familienmitglieder zu achten. Der gewählte 
Kurort muss für sämtliche Indikationen der Fa-
milienmitglieder geeignet sein. Der ärztliche 
Schlussbericht hat zu den einzelnen Familienmit-
gliedern Stellung zu nehmen.“

 d)  Die bisherige Nummer 7.3.1 wird Nummer 7.3.2.

 e)   Der Nummer 7.3 wird folgende Nummer 7.3.3 an-
gefügt:

  „7.3.3
   Übernachtet die Begleitperson mit der kurenden 

Person in einem Zimmer oder in einer Wohnung 
gilt §  7 Absatz  3 Satz  3 und 4 der Beihilfenver-
ordnung NRW.“

 f)   In Nummer 7.4.6 werden die Wörter „§ 7 Absatz 3 
Satz  4“ durch die Wörter „§  7 Absatz  4 Satz  4“ 
ersetzt.

 g)  Nummer 7.4.7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Nach §  7 Absatz  1 Satz  1 in Verbindung mit 
Satz  2 der Beihilfenverordnung NRW sind bei 
ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen die Auf-
wendungen für maximal 30 Behandlungstage (20 
Tage plus 10 Tage bei entsprechender Verordnung 
der behandelnden Ärztin oder des behandelnden 
Arztes) beihilfefähig.“

13.  Nummer 11.1.2 wird wie folgt gefasst:

 „11.1.2
  Beihilfefähig sind aus Anlass der Todesfeststellung 

die Nummern 100 bis 107 der Anlage zur Gebühren-
ordnung für Ärzte einschließlich des in diesem Zu-
sammenhang berechneten Wegegeldes.“

14.  Nummer 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 12.1.2 Satz 1 und 2 wird jeweils das 
Wort „Festsetzungsstelle“ durch das Wort „Beihil-
festelle“ ersetzt.

 b)   Nummer 12.4 wird Nummer 12.3 und die Angabe 
„Absatz  4“ wird durch die Angabe Absatz  3 er-
setzt.

 c)  Nummer 12.4.1 wird Nummer 12.3.1.

 d)   Nummer 12.5 wird Nummer 12.4 und die Angabe 
„Absatz 5“ wird durch die Angabe „Absatz 4“ er-
setzt.

 e)   Nummer 12.5.1 wird Nummer 12.4.1 und die An-
gabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ er-
setzt.

 f)   Nummer 12.5.2 wird Nummer 12.4.2 und die An-
gabe „Absatz  5“ jeweils durch die Angabe „Ab-
satz  4“ sowie die Angabe „3“ durch die Angabe 
„Absatz 2“ ersetzt.

 g)   Nummer 12.5.3 wird Nummer 12.4.3 und die An-
gabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ er-

setzt sowie die Wörter „; auf Nummer 5d.1.3 wird 
hingewiesen“ gestrichen.

 h)   Nummer 12.6 wird Nummer 12.5 und die Angabe 
„Absatz 6“ wird durch die Angabe „Absatz 5“ er-
setzt.

 i)   Nummer  12.6.1 wird Nummer  12.5.1 und in 
Satz 1 wird die Angabe „5 Satz 2“ durch die Wör-
ter „4 Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW“ er-
setzt.

 j)   Nummer 12.7 wird Nummer 12.6 und die Angabe 
„Absatz 7“ wird durch die Angabe „Absatz 6“ er-
setzt.

 k)   Nummer 12.7.1 wird Nummer 12.6.1 und wie folgt 
gefasst:

  „12.6.1
   Die sich nach Anwendung des Bemessungssatzes 

ergebende Beihilfe wird insoweit vermindert, als 
sie zusammen mit den anrechenbaren Leistungen 
von dritter Seite zu einer über die tatsächlichen 
Aufwendungen hinausgehenden Erstattung füh-
ren würde. Als tatsächliche Aufwendungen gelten 
neben den beihilfefähigen Aufwendungen auch 
die Kosten, zu denen lediglich wegen Überschrei-
tung von Höchstgrenzen keine Beihilfen gezahlt 
werden können, die aber im Übrigen dem Grunde 
nach beihilfefähig sind.

   Dem Grunde nach beihilfefähig sind Aufwendun-
gen, die über etwaige Höchstbeträge, sonstige Be-
grenzungen oder Einschränkungen hinausgehen 
(zum Beispiel Arzthonorare, die den Schwellen-
wert nach der Gebührenordnung überschreiten, 
bei der Versorgung mit Zahnersatz, Zahnkronen 
und Suprakonstruktionen die gesamten Kosten 
für zahntechnische Leistungen und bei stationä-
rer Pfl ege die berechneten Investitionskosten), 
nicht jedoch Aufwendungen, deren Beihilfefähig-
keit ausgeschlossen ist (zum Beispiel die Aufwen-
dungen für ein Einbettzimmer im Pfl egeheim, 
Krankenhaus oder in einer Rehabilitationsein-
richtung, für Lifestyle-Arzneimittel oder nicht-
verschreibungspfl ichtige Arzneimittel).“

 l)   Die Nummern 12.7.2 bis 12.7.4 werden die Num-
mern 12.6.2 bis 12.6.4.

15.  Nummer 13 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Nummer  13.1 wird folgende Nummer  13.1.2 
angefügt:

  „13.1.2
   Neben dem schriftlichen Beihilfeantrag ist eine 

Antragstellung mittels Beihilfe-App und grund-
sätzlich durch eine De-Mail (für den Landesbe-
reich: zsdt-beihilfe@brdt-nrw.de-mail.de) zuläs-
sig. Bei einer Antragstellung durch De-Mail ist 
die Verwendung eines Antragsformulars zwingend 
erforderlich. Für Beihilfeanträge und das Einle-
gen von Widersprüchen gegen Beihilfebescheide 
ist die schriftform-wahrende De-Mail notwendig 
(Versandoption nach §  5 Absatz  5 des De-Mail- 
Gesetzes vom 28. April 2011, BGBl.  I S. 666, das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017, BGBl.  I S.  2745, geändert worden ist). Die 
Übersendung von allgemeinen Schreiben (ohne 
Rechnungsbelege) ist im Rahmen einer De-Mail 
ohne Absenderbestätigung zulässig.“

 b)  Der Nummer 13.4.1 wird folgender Satz angefügt:

   „Dies gilt sinngemäß für die Antragstellung mit-
tels einer Beihilfe-App.“

 c)   In Nummer  13.7.3 Satz  1 wird die Angabe „2“ 
durch die Angabe „3“ ersetzt.

16.   Der Nummer  17a werden die folgenden Nummern 
17a.8 bis 17.a.10 angefügt:

 „17a.8
 Absatz 8 (bleibt frei)

 17a.9
 Absatz 9 
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6300

Vergabegrundsätze für Gemeinden 
nach § 25 Gemeindehaushaltsverordnung NRW 

(Kommunale Vergabegrundsätze)
Runderlass des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung
– 304-48.07.01/01-169/18 –

Vom 28. August 2018

Gemäß § 25 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.  644, ber. 
2005 S. 15), der zuletzt durch Verordnung vom 27. April 
2018 (GV. NRW. S. 239) geändert worden ist, lege ich die 
nachfolgenden Grundsätze fest, die von den Gemeinden 
bei der Vergabe von Aufträgen unterhalb der durch die 
Europäische Union vorgegebenen Schwellenwerte anzu-
wenden sind:

1
Geltungsbereich

1.1
Öffentliche Auftraggeber, die diese Vergabegrundsätze 
anzuwenden haben, sind Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie deren Einrichtungen nach §  107 Absatz  2 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S.  66), die zuletzt durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, die wie Eigenbetriebe geführt werden (eigen-
betriebsähnliche Einrichtungen).

1.2
Keine Anwendung fi nden diese Vergabegrundsätze auf:

a)  Eigenbetriebe,

b)  kommunal beherrschte Unternehmen,

c)   Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts und

d)   Zweckverbände, deren Hauptzweck der Betrieb eines 
wirtschaftlichen Unternehmens ist.

Für Anstalten des öffentlichen Rechts im Sinne des § 114 
a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (Kommunalunternehmen) und gemeinsame Kom-
munalunternehmen gemäß § 27 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S.621), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, gilt hinsicht-
lich der Vergabegrundsätze die Regelung des §  8 der 
Kommunalunternehmensverordnung vom 24. Oktober 
2001 (GV. NRW.S. 773) in der jeweils geltenden Fassung.

1.3
Die Vergabegrundsätze gelten ausschließlich bei öffentli-
chen Aufträgen, deren geschätzte Auftragswerte die 
EU-Schwellenwerte (vergleiche Nummer  2) ohne Um-
satzsteuer nicht erreichen. Zur Bestimmung des ge-
schätzten Auftragswertes wird auf §  3 der Vergabever-
ordnung vom 12. April 2016 (BGBl.  I S.  624) in der je-
weils geltenden Fassung verwiesen.

2
Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

2.1
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gelten die Regelun-
gen der §§ 97 bis 184 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der jeweils geltenden Fassung, sofern 
im Einzelfall die EU-Schwellenwerte ohne Umsatzsteuer 
erreicht oder überstiegen werden. Diese ergeben sich aus 
§ 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 
der jeweils geltenden Fassung.

2.2
Öffentliche Auftraggeber im Land Nordrhein-Westfalen 
im Sinne von §  99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen unterliegen den Bestimmungen des Tarif-

 17a.9.1
  Bei Änderung der Leistungsart (zum Beispiel: Wech-

sel von häuslicher Pfl ege – § 5a der Beihilfenverord-
nung NRW – zur stationären Pfl ege – § 5d der Beihil-
fenverordnung NRW -) besteht kein Anspruch nach 
§ 17a Absatz 9 der Beihilfenverordnung NRW.

 17a.10
 Absatz 10 (bleibt frei)“.

II.

Der Runderlass des Finanzministeriums „Gewährung 
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen; 
Soziale Sicherung von nicht erwerbsmäßig tätigen Pfl e-
gepersonen; hier: Anteilige Zahlung von Beiträgen zur 
sozialen Sicherung durch die Beihilfefestsetzungsstel-
len“ vom 12. Dezember 2005 (MBl. NRW. 2006 S. 3), der 
zuletzt durch Runderlass vom 6. Dezember 2006 (MBl. 
NRW. S. 822) geändert worden ist, wird aufgehoben.

III.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und gilt für alle noch nicht abschließend bear-
beiteten Beihilfeanträge.

– MBl. NRW. 2018 S. 485

2135

Änderung der Feuerwehr-Dienstvorschriften 
(FwDV)

Runderlass des Ministeriums des Innern 
Az. 33-52.06.04

Vom 17. August 2018

Nach § 54 Absatz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S.  886) werden die Feuer-
wehr-Dienstvorschriften (FwDV) – Runderlass des Mi-
nisteriums für Inneres und Kommunales vom 11. Sep-
tember 2012 (MBl. NRW. S. 635) – wie folgt geändert:

Es wird die Nummer 1.9 eingefügt:

„1.9 
Feuerwehr-Dienstvorschrift 800 (FwDV 800)
„Informations- und Kommunikationstechnik im Ein-
satz“
(Ausgabe November 2017)“.

Düsseldorf, den 17. August 2018

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

de la  C h e v a l l e r i e

– MBl. NRW. 2018 S. 497
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4.2
Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftrags-
wert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer können unter 
Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung 
eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauf-
trag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten 
Unternehmen wechseln.

5
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen

5.1
Zur Vermeidung rechtlicher Risiken bei Aufträgen über 
Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte soll die Unterschwellenvergabeordnung in der 
jeweils geltenden Fassung angewendet werden.

5.2
Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem voraussichtli-
chen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer 
können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden 
(Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den be-
auftragten Unternehmen wechseln.

6
Wahl der Vergabeart

Gemäß §  25 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.  644, ber. 
2005  S.  15) in der jeweils geltenden Fassung muss der 
Vergabe von Aufträgen eine Öffentliche Ausschreibung 
oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahme-
wettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Ge-
schäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme recht-
fertigen. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
kommunalen Praxis halte ich nachfolgende, vereinfachte 
Möglichkeit zur Wahl der Vergabeart für vertretbar. Die 
allgemeinen Vergabeprinzipien nach Nummer  3, die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so-
wie des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein- 
Westfallen bleiben dabei unberührt.

6.1
Bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen kann 
der öffentliche Auftraggeber bis zu einem vorab ge-
schätzten Auftragswert in Höhe von 100 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer wahlweise eine Verhandlungsvergabe oder 
eine Beschränkte Ausschreibung (jeweils auch ohne Teil-
nahmewettbewerb) durchführen.

6.2
Bei Aufträgen über soziale und andere besondere Dienst-
leistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen steht dem Auftragge-
ber bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe 
von 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer abweichend von 
§  49 der Unterschwellenvergabeordnung neben der Öf-
fentlichen Ausschreibung und der Beschränkten Aus-
schreibung mit Teilnahmewettbewerb stets auch die Be-
schränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 
und die Verhandlungsvergabe mit und ohne Teilnahme-
wettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung.

6.3
Bei Bauleistungen können die Vergabestellen bis zu ei-
nem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von 100 
000 Euro ohne Umsatzsteuer eine Freihändige Vergabe 
(auch ohne Teilnahmewettbewerb) durchführen. Bis zu 
einem vorab geschätzten Auftragswert in Höhe von 1 000 
000 Euro ohne Umsatzsteuer können sie bei Bauleistun-
gen eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahme-
wettbewerb durchführen.

6.4
Die Ausnahmetatbestände für eine Beschränkte Aus-
schreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder einer Ver-
handlungsvergabe/Freihändigen Vergabe (mit und ohne 
Teilnahmewettbewerb) im Sinne von §  3a der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A sowie § 8 

treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 22. 
März 2018 (GV. NRW. S.  172) in der jeweils geltenden 
Fassung.

3
Allgemeine Vergabeprinzipien

3.1 
Auch unterhalb der EU-Schwellenwerte sind die europa-
rechtlichen Grundprinzipien der Gleichbehandlung, 
Nichtdiskriminierung und Transparenz zu beachten. Die 
Auftragsvergabe muss im Einklang mit den Vorschriften 
und Grundsätzen des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erfolgen. 

Wenn für den Auftrag ein eindeutiges grenzüberschrei-
tendes Interesse im Sinne einer Binnenmarktrelevanz 
besteht, ist eine angemessene Veröffentlichung der Auf-
tragsvergabe sowie der gleichberechtigte Zugang für 
Wirtschaftsteilnehmer aus allen Mitgliedstaaten sicher-
zustellen.

3.2
Mittelständische Interessen sind vornehmlich zu berück-
sichtigen. Kleinere und mittlere Unternehmen sind ange-
messen bei der Angebotsaufforderung einzubeziehen. 
Auf einen Wechsel der Bieter bei den nicht förmlichen 
Verfahren ist zu achten.

3.3 
Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales und des Mi-
nisteriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr „Präqualifi kationsrichtlinie“ vom 28. Mai 2014 
(MBl. NRW. S. 389), der Gemeinsame Runderlass des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung „Berücksichtigung von Werkstät-
ten für behinderte Menschen und von Inklusionsbetrie-
ben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“ vom 29. De-
zember 2017 (MBl. NRW. 2018  S.  22) und der Gemein-
same Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie Bauen, Wohnen und Verkehr und des Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales „Anwendung einer 
Schutzklausel zur Abwehr von Einfl üssen der Scientolo-
gy-Organisation und deren Unternehmen bei der Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen über Beratungs- und Schu-
lungsleistungen“ vom 18. Oktober 2011 (MBl. NRW. 
S. 402) sind in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Der Nachweis der Eignung für Bauleistungen kann mit 
der Eintragung in die Liste des Vereins für die Präquali-
fi kation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi kationsver-
zeichnis) erfolgen. Unternehmen, die entsprechend §  6a 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil 
A in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 2016 
(BAnz AT 01.07.2016 B4) registriert sind, gelten hinsicht-
lich der erfassten Kriterien als geeignet. Dies gilt auch 
für Verfahren nach den §§ 8 bis 48 der Unterschwellen-
vergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 
07.02.2017 B1).

Die Eintragung eines Unternehmens in das Amtliche 
Verzeichnis präqualifi zierter Unternehmen gilt zum 
grundsätzlichen Nachweis der Eignung des Bewerbers 
oder Bieters und zum Nichtvorliegen von Ausschluss-
gründen unabhängig von einem konkreten Einzelauftrag. 
Das nach Eintragung ins amtliche Verzeichnis erstellte 
Zertifi kat ist als Eignungsnachweis anzuerkennen. Un-
ternehmen, die im Amtlichen Verzeichnis präqualifi zier-
ter Unternehmen registriert sind, gelten hinsichtlich der 
erfassten Kriterien auch in Bauverfahren als geeignet.

4
Vergabe von Bauleistungen

4.1
Zur Vermeidung rechtlicher Risiken bei Aufträgen über 
Bauleistungen unterhalb des EU-Schwellenwertes sollen 
die Teile A (Abschnitt 1), B und C der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen in der jeweils geltenden 
Fassung angewendet werden.
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Absatz  3 und 4 der Unterschwellenvergabeordnung 
oberhalb der in Nummer 6.1 bis 6.3 genannten Wertgren-
zen bleiben hiervon unberührt.

7
Elektronische Vergabe

In den Fällen des § 38 Absatz 4 der Unterschwellenver-
gabeordnung können Vergabeverfahren mittels E-Mail 
abgewickelt werden. In diesen Fällen kommen §  7 Ab-
satz 4, §§ 39 und 40 der Unterschwellenvergabeordnung 
und §§ 11a und 14 der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen Teil A nicht zur Anwendung.

8
Korruptionsverhütung

8.1
Bei öffentlichen Aufträgen sind die Vorschriften des Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetzes vom 16. Dezember 2004 
(GV. NRW. 2005 S. 8) in der jeweils geltenden Fassung zu 
beachten. Zur Vermeidung von Manipulationen sind ent-
sprechende organisatorische Maßnahmen zu treffen.

8.2
Auf die zwischen dem Innenministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen und den kommunalen Spitzenver-
bänden abgestimmten Erläuterungen zum Korruptions-
bekämpfungsgesetz mit Stand 20. Juni 2005, in denen die 
Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales, zugleich im Namen des Minister-
präsidenten und aller Landesministerien, „Verhütung 
und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Ver-
waltung“ vom 20. August 2014 (MBl. NRW. S. 486) emp-
fohlen wird, weise ich besonders hin.

9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales „Kommunale Vergabegrundsätze“ vom 6. De-
zember 2012 (MBl. NRW. S.  725), der durch Runderlass 
vom 25. November 2013 (MBl. NRW. S.  552) geändert 
worden ist, wird aufgehoben.

Dieser Runderlass tritt am 15. September  2018 in Kraft 
und am 31. Dezember 2024 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 497

7831

Richtlinien über die Vergütung 
von Prüfungstätigkeiten für Veterinärassisten-

tinnen und Veterinärassistenten
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
–  VI-5 – 2000.14.3 –

Vom 13. Juli 2018

1
Prüfungsvergütung

Unter Hinweis auf Nummer 4.3 der „Richtlinien über die 
Vergütung von Prüfungstätigkeiten“, Gemeinsamer 
Runderlass des Finanzministers und des Innenministers 
vom 28. Oktober 1969 (MBl. NRW. S.  1890), der zuletzt 
durch Runderlass vom 18. Dezember 2002 (MBl. NRW. 
2003 S. 148) geändert worden ist, wird im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und dem Innenministerium 
bestimmt, dass Vergütungen für Prüfungstätigkeiten 
nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
zur amtlichen Veterinärassistentin und zum amtlichen 
Veterinärassistenten (APVOVetAss NRW) vom 28. März 
2017 (GV. NRW. S. 395) nach folgender Maßgabe gezahlt 
werden:

1.1
Praktischer Teil

Die Vergütung für den praktischen Teil der Prüfung (§ 17 
Absatz 2 APVOVetAss NRW) beträgt:

4 Euro je aufsichtführender Person

1.2
Mündlicher Teil

Die Vergütung für den mündlichen Teil der Prüfung (§ 17 
Absatz 3 APVOKontrAss) beträgt:

6 Euro je Prüfl ing

1.3
Vergütung für den Vorsitz

Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält 
zusätzlich 4 Euro.

1.4
Empfangsberechtigte für Prüfungsvergütungen

Die angegebenen Vergütungen erhalten die Mitglieder 
der Prüfungsausschüsse nur, soweit sie tatsächlich Prü-
fungstätigkeiten wahrgenommen haben. Sind Teile der 
Prüfung von einem stellvertretenden Mitglied durchge-
führt worden, erhält dieses die entsprechenden Vergütun-
gen.

2
Vergütung für Wiederholungsprüfungen

Für die Wiederholung der Prüfung oder einzelner Teile 
werden die entsprechenden Vergütungen unter Berück-
sichtigung des Umfangs der Prüfungstätigkeit gezahlt.

3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2021 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2018 S. 499

II.

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung 
des Fürstentums Monaco in Düsseldorf
Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 

– M 2 – 02.54-01.18 –

Vom 13. August 2018

Die Bundesregierung hat Herrn Bernhard Johannes 
Stempfl e am 7. August 2018 das Exequatur als Honorar-
konsul des Fürstentums Monaco in Düsseldorf erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung:

c/o Messe Düsseldorf

Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

Tel.:  0211 4560 210

Fax:  0211 4560 8506

E-Mail: consul.honoraire.monaco@messe-duesseldorf.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 13.00 Uhr

Das Herrn Dr. Bernd Kunth erteilte Exequatur als Hono-
rarkonsul des Fürstentums Monaco in Düsseldorf mit 
dem Konsularbezirk Nordrhein-Westfalen ist mit Ablauf 
des 6. August 2018 erloschen. 

– MBl. NRW. 2018 S. 499
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Ministerium der Finanzen 

Information über Änderungen bei der 
 Bekanntgabe von Gewerbesteuermessbescheiden

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen

Vom 20. August 2018

1
Ausgangslage

Nach dem geltenden Gesetz über die Zuständigkeit für 
die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern ist die 
Bekanntgabe oder Zustellung der von den Finanzämtern 
erlassenen Gewerbesteuermessbescheide den hebebe-
rechtigten Gemeinden übertragen. Hierzu werden 

a)   die Gewerbesteuermessbescheide den Kommunen zur 
Bekanntgabe zugeleitet

bzw. alternativ im Rahmen der Datenübermittlung zur 
Gewerbesteuer zu jedem Steuerfall

b)   die Daten der Messbetragsfestsetzung in strukturier-
ter Form (Satzarten 50xx)

c)   die Druckdaten zum Gewerbesteuermessbescheid 
(Satzarten 61xx )

übermittelt.

2
Änderungen

Mit dem in den Landtag eingebrachten „Gesetz zur Auf-
hebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur 
Änderung kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher 
und steuerrechtlicher Vorschriften“ soll sich die Rechts-
lage ab dem 1. Januar 2019 ändern. 

Ab diesem Zeitpunkt werden Gewerbesteuermessbe-
scheide ausschließlich durch die Finanzverwaltung be-
kannt gegeben. Eine Bekanntgabe durch die Kommune 
ist dann nicht mehr zulässig. Für die Kommunen bedeu-
tet das eine große Entlastung, da sie künftig nur noch ih-
ren eigenen Gewerbesteuerbescheid und nicht mehr zu-
sätzlich den Gewerbesteuermessbescheid des Finanz-
amts bekanntzugeben brauchen.

Unabhängig davon werden die Kommunen weiterhin 
über den Inhalt des Gewerbesteuermessbescheids infor-
miert, denn sie benötigen diese Informationen als 
Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer:

a)   Nicht an der Datenübermittlung beteiligte Kommu-
nen erhalten an Stelle des Messbescheids künftig eine 
„Mitteilung über den Gewerbesteuermessbetrag“. 
Diese Mitteilung ist eine Abschrift des Messbescheids 
und für die Kommune selbst bestimmt (und nicht 
dem Gewerbesteuerbescheid beizufügen). 

b)   Für die an der Datenübermittlung beteiligten Kom-
munen entfallen die Satzarten 61xx. Alle anderen 
Satzarten 50xx werden auch künftig geliefert; in die-
sen Satzarten sind die für die Kommune notwendigen 
Informationen, wie z.B. das Versanddatum des Be-
scheides, die Höhe des Gewerbesteuermessbetrags, 
etc. enthalten. Da die Satzarten 50xx unverändert 
bleiben und lediglich die Satzarten 61xx entfallen, 
wird es zur Umstellung des Verfahrens keine Testlie-
ferung an die Gemeinden geben. Die zeitliche Abfolge 
der Datenübermittlung bleibt unverändert bestehen. 

3
Termine

Um eine rechtssichere Bekanntgabe der Gewerbesteuer-
messbescheide zu gewährleisten, muss die bisherige 
Form der Übermittlung an die Kommunen rechtzeitig 
vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung auslaufen. 

Es ist beabsichtigt, ab Mitte November den Kommunen

a)   an Stelle der Gewerbesteuermessbescheide die Mit-
teilungen über den Gewerbesteuermessbetrag zuzu-
leiten; 

b)   im Rahmen der Datenübermittlung die Satzarten 
61xx nicht mehr zu übermitteln. 

Honorarkonsularische Vertretung 
von Belize in Stuttgart

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
– M 2 – 01.19-1/18 –

Vom 13. August 2018

Die Botschaft von Belize hat über das Auswärtige Amt 
mitgeteilt, dass sich die Anschrift der honorarkonsulari-
schen Vertretung in Stuttgart wie folgt geändert hat:

Falkertstraße 10

70176 Stuttgart

Tel.:  0711 907 109 52

Fax:  0711 907 109 99

E-Mail: wolfkahles@gmail.com

Der Konsularbezirk umfasst weiterhin das gesamte Bun-
desgebiet ohne das Land Hessen.

– MBl. NRW. 2018 S. 500

Honorarkonsularische Vertretung 
der Mongolei in Köln

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
– M 2 – 02.55 – 01/18 –

Vom 13. August 2018

Die Bundesregierung hat Herrn Stefan Schmitz am 
30. Juli 2018 das Exequatur als Honorarkonsul der Mon-
golei in Köln erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung: 

Cäcilienstraße 48, 50667 Köln

Tel.:  0221 27 26 19 80

E-Mail: hk-mng@stefan-schmitz-architekten.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 09.00 – 13.00 Uhr und 15.00-
18.00 Uhr

– MBl. NRW. 2018 S. 500

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs Schweden in Düsseldorf

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
– M 2 – 03.21 – 1/11 –

Vom 14. August 2018

Das Herrn Dr. Kai Gruner erteile Exequatur als Hono-
rarkonsul des Königreichs Schweden in Düsseldorf mit 
dem Konsularbezirk Nordrhein-Westfalen ist mit Ablauf 
des 30. September 2017 erloschen. 

– MBl. NRW. 2018 S. 500
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Gewerbesteuermessbescheide, die das Finanzamt vor 
dem Umstellungstermin an die Kommune übersandt hat, 
sind durch die Kommune spätestens bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Gesetzesänderung bekanntzuge-
ben. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht versandte Gewer-
besteuermessbescheide sind dem zuständigen Finanzamt 
zurück zu senden. 

Damit eine störungsfreie Entwicklung der Programmer-
weiterungen seitens der Finanzverwaltung sichergestellt 
werden kann, werden bis Ende 2018 keine neuen Kom-
munen in das Verfahren für die elektronische Datenüber-
mittlung mehr aufgenommen.

Bei noch bestehenden Fragen können Sie sich per Mail 
an BekanntgabeGewStMB@fv.nrw.de  wenden.

– MBl. NRW. 2018 S. 500

III.

Verkehrsverbund Rhein- Ruhr 

Sitzungen der Fachausschüsse des 
Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR)

Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein- Ruhr

Vom 28. August 2018

Zur Vorbereitung auf die Sitzungen des Verwaltungsrates 
der VRR AöR und der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes VRR am 4. Oktober 2018 fi nden folgende Sit-
zungen statt:

Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR
Mittwoch, 19. September 2018, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR
Mittwoch, 26. September 2018, 10.00 Uhr, 
im Rathaus der Stadt Duisburg, Raum 50

Die Tagesordnungen für die Sitzung des Verwaltungsra-
tes der VRR AöR und für die Sitzung der Verbandsver-
sammlung des ZV VRR am 4. Oktober 2018 werden in 
Kürze öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 28. August 2018 

Ulrich  H a l l e r
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